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Aktuell. Unkonventionell. Rödental.



Am Ehrungsabend des FC/TSV Rödental wurden zahlreiche Mit-
glieder für ihre jahrelange Mitgliedschaft geehrt. 

Bild oben: 60, 70 und 75 Jahre Mitgliedschaft.

NEWSFLASH/KURZMELDUNGEN   •

25 Jahre Mitgliedschaft

40 und 50 Jahre Mitgliedschaft
       

Ehrung bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und
Gartenbauvereins Steinrod/Thierach
An der Versammlung wurde Heidrun Eckhardt für 25 Jahre
Mitgliedschaft geehrt.
Im Bild v.l.: 1. Bürgermeister Marco Steiner, 2. Vorsitzender, Kreis-
verband Coburg Reiner Brückner, Heidrun Eckhardt, 1. Vorsitzen-
de Roselinde Reuter, 2. Vorsitzender Helmut Rosenbauer
       

Juhu es ist Winter... und sofort starten die Kinder des BRK 
Rut-Stocke Kindergartens ihre Winterolympiade. Unter dem 
Motto: „Es hat geschneit da draußen, wir werden alle sau-
sen, übern Schnee geschwind, der Beste der gewinnt“ gab 
es einen Rodelwettbewerb, Zielwerfen, Schneekugelrollen                                     
und Schneewettschaufeln. Als Überraschung freute sich jedes 
Kind über eine Schneeflockenmedaille.
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Amtliches  •

Amtstag des Notariats 
Neustadt bei Coburg

Das Notariat Neustadt (Tel. 09568-85025) hält regelmäßig 
alle 14 Tage im Rathaus in Rödental einen Sprechtag ab. 
Die nächsten Amtstage finden am 16.02. und 02.03.2023, 
von 14.00 bis 17.00 Uhr, im Untergeschoss des Rathauses, 
Eingang neben der Stadtbücherei (Mehrzweckräume), 
statt. Termine sind nur nach vorheriger Anmeldung 
möglich.

                   ABFALLWIRTSCHAFT
              www.abfall.kreis-co.de

Beratung 	09561 514-1323
  wsommer@landkreis-coburg.de

geBühren 	09561 514-1325
  abfallgebuehren@landkreis-coburg.de

Sperrmüll   09563 7447-27
  sperrgutabholung@landkreis-coburg.de

aBfuhrfirmen   09261 6090-0 - Graue Tonne -

   09261 6090-30 - Grüne Tonne -

   0800 5333888 - Gelbe Tonne -

Die aktuellen Standorte der Glascontainer können unter dem 
Punkt „Adressen und Öffnungszeiten“ auf der Seite des Landrat-
samtes Coburg (Abfallwirtschaft) eingesehen werden:

https://www.roedental .de/leben-in-roedental/abfal l- 
wertstoff-und-entsorgungseinrichtungen
       

Öffnungszeiten des 
Kompostierungsplatzes im StT Blumenrod
Mo. – Fr.   7.00 Uhr - 20.00 Uhr
Sa.   7.00 Uhr - 18.00 Uhr
 
Sonn- und Feiertage keine Anlieferung
       

Entsorgung
& Abfall   •

Wertstoffhof Rödental
Mönchrödener Straße 4 (ehemals OBI)

Öffnungszeiten des Wertstoffhofs:
Montag:  14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag:  14.00 bis 18.00 Uhr

Entgeltfrei angenommen wird Altmetall, mineralischer Bau-
schutt, Flachglas, Rigips, Biomüll, unbehandeltes Holz, Elektro-
schrott, Altfett, Verpackungsstyropor, Batterien und PU-Dosen. 
Angenommen werden haushaltsübliche Mengen aus dem Pri-
vatbereich. Altreifen können gegen Bezahlung abgegeben wer-
den. Außerhalb dieser Zeiten erfolgt keine Annahme. Um Beach-
tung wird gebeten.

Auskunft erteilt:  W. Sommer, 
  Telefon: 09561/514-1323
                                    E-Mail: wsommer@landkreis-coburg.de

Hinweis! Für die Entleerung der Glascontainer ist die Firma 
Remondis, Tel. 09261-609011, zuständig.
       

Öffnungszeiten der Deponie 
des Zweckverbandes für Abfallwirtschaft im StT Blumenrod

Mo. – Fr.              8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mi.                          12:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
  (bis vorerst Mai 2023, nur für Privatanlieferer)
 
Für Anlieferungen von Asbestabfällen (z.B. Eternitplatten) am 
Mittwochnachmittag ist eine telefonische Voranmeldung unter 
09563 / 307400 erforderlich.
 
Gewerbliche Anlieferungen nur vormittags
Mo. – Fr.             8:00 bis 12:00 Uhr 
 
Annahmeschluss ist jeweils 15 Minuten vor Ende der 
Öffnungszeit.
       

Aufgrund einer Programmumstellung sind vom 20. März 
2023 bis zum 29. März 2023 keine Gewerbean-, ab- und 
ummeldungen sowie gaststättenrechtliche Erlaubnisse 
(Veranstaltungsanzeigen) möglich. Zudem weisen wir 
darauf hin, dass wegen der dann erforderlichen internen 
Schulungsmaßnahme der Fachbereich Gewerberecht/
Gaststättenwesen des Ordnungsamtes am 27. und 28. 
März 2023, auch telefonisch, nicht erreichbar ist.                      

 Stadt Rödental, Ordnungsamt

Ab dem 24.1.2023 bleiben die Bereiche

• Melde- und Passamt
• Friedhofsamt
• Wohnungsamt
• Standesamt
• Sozialamt

aus personellen Gründen bis auf Weiteres dienstags 
geschlossen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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Schöffenwahl für die Amtsperiode 2024 - 2028 

Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Gesucht werden in der 
Stadt Rödental insgesamt 17 Frauen und Männer, die am Amtsgericht Coburg als Vertreter des Volkes an der 
Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Der Stadtrat Rödental muss dem Amtsgericht eine Vorschlagsliste vorlegen. 

Aus diesen Vorschlägen wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Haupt- und 

Ersatzschöffen.  

Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der Stadt Rödental wohnen und am 1.1.2024 mindestens 25 und 
höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend 
beherrschen.  

Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen 

einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von öffentlichen Ämtern führen kann, ist von der Wahl 

ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (Richter, Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamte, 

Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete usw.) und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden.  

Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen, d. h. das Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen 

können. Von ihnen werden Lebenserfahrung und Menschenkenntnis erwartet. Die ehrenamtlichen Richter müssen Beweise 

würdigen, d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein bestimmtes Geschehen wie in der Anklage behauptet ereignet hat oder 

nicht, aus den vorgelegten Zeugenaussagen, Gutachten oder Urkunden ableiten können. Die Lebenserfahrung, die ein Schöffe 

mitbringen muss, kann sich aus beruflicher Erfahrung und/oder gesellschaftlichem Engagement rekrutieren. Dabei steht nicht 

der berufliche Erfolg im Mittelpunkt, sondern die Erfahrung, die im Umgang mit Menschen erworben wurde. Schöffen in 

Jugendstrafsachen sollen über besondere Erfahrung in der Jugenderziehung verfügen. 

Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, 

aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheitliche Eignung. Juristische 

Kenntnisse irgendwelcher Art sind für das Amt nicht erforderlich. Schöffen müssen ihre Rolle im Strafverfahren kennen, über 

Rechte und Pflichten informiert sein und sich über die Ursachen von Kriminalität und den Sinn und Zweck von Strafe Gedanken 

gemacht haben. Sie müssen bereit sein, Zeit zu investieren, um sich über ihre Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 

weiterzubilden. Wer zum Richten über Menschen berufen ist, braucht Verantwortungsbewusstsein für den Eingriff durch das 

Urteil in das Leben anderer Menschen. Objektivität und Unvoreingenommenheit müssen auch in schwierigen Situationen 

gewahrt werden, etwa wenn der Angeklagte aufgrund seines Verhaltens oder wegen der vorgeworfenen Tat zutiefst 

unsympathisch ist oder die öffentliche Meinung bereits eine Vorverurteilung ausgesprochen hat. Schöffen sind mit den 

Berufsrichtern gleichberechtigt. Für jede Verurteilung und jedes Strafmaß ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gericht 

erforderlich. Gegen beide Schöffen kann niemand verurteilt werden. Jedes Urteil – gleichgültig ob Verurteilung oder Freispruch 

– haben die Schöffen daher mit zu verantworten.  

In der Beratung mit den Berufsrichtern müssen Schöffen ihren Urteilsvorschlag standhaft vertreten können, ohne 

besserwisserisch zu sein, und sich von besseren Argumenten überzeugen lassen, ohne opportunistisch zu sein. Ihnen steht in 

der Hauptverhandlung das Fragerecht zu. Sie müssen sich verständlich ausdrücken, auf den Angeklagten wie andere 

Prozessbeteiligte eingehen können und an der Beratung argumentativ teilnehmen. Ihnen wird daher Kommunikations- und 

Dialogfähigkeit abverlangt. 

Interessenten bewerben sich für das Schöffenamt in allgemeinen Strafsachen (gegen Erwachsene) 

bis zum 31. März 2023 bei der Stadt Rödental, Ordnungsamt, Bürgerplatz 1, 96472 Rödental oder per  E-Mail: 

christine.weiss@roedental.de. 

Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Weiß unter 09563 9630. 

Ein Formular kann auch von der Homepage unter www.roedental.de heruntergeladen werden. 
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Formular zur Aufnahme in die Vorschlagsliste (Schöffen)  

 

 

An die  
Stadtverwaltung Rödental 
Ordnungsamt 
Bürgerplatz 1 
96472 Rödental 

 

 

 

Schöffenwahl für die Amtsperiode 2024 bis 2028 
Angabe der notwendigen Daten, Einverständniserklärung und Versicherung nach § 44a DRiG 

Ich beantrage die Aufnahme in die Vorschlagsliste der Stadt Rödental 

 

Angaben zur Person* 

Nachstehende Daten werden auf Grundlage der §§ 28 ff. des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) 
bzw. § 35 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) und § 44a des Deutschen Richtergesetzes (DRiG) 
erhoben. Sie werden ausschließlich für die Schöffenwahl 2023 sowie die Amtsperiode 2024 - 2028 
elektronisch gespeichert und verarbeitet. Veröffentlicht werden nur die gesetzlich notwendigen Daten 
gem. § 36 Abs. 2 Satz 2 GVG gegebenenfalls i.V.m. § 35 Abs. 3 JGG (Familienname, Vorname, ggfs. 
abweichender Geburtsname, Geburtsjahr, Wohnort, Postleitzahl, Beruf sowie bei häufig 
vorkommenden Namen auch der Stadt- oder Ortsteil des Wohnortes). 

 

Anrede Name, ggf. Geburtsname (bei Abweichung) * Akad. Grad 

Vorname/n * Familienstand 

Geburtsort  Geburtsdatum * Staatsangehörigkeit 
deutsch 

Straße Hausnummer * Postleitzahl 
 
96472 

Wohnort, Stadtteil * 
 
Rödental,  

Telefon (freiwillige Angabe) E-Mail (freiwillige Angabe) 

Beruf (bei Mitarbeitern im öffentlichen Dienst auch Angabe der Tätigkeit) * 

Tätigkeit als Schöffe/Schöffin in der Vorperiode (2019 – 2023): 
 
 
� Ich war bereits in den beiden vorangegangenen Schöffenperioden (2014 – 18 und 2019 – 23) 
Schöffe/Schöffin und möchte auch in der kommenden Schöffenperiode Schöffe/Schöffin sein. 

* Hinweis: Mit Stern gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.  

Bitte wenden 

Albert

5

Amtliches



 

 

 

Ich erkläre wahrheitsgemäß: 

 Ich wurde nicht aufgrund einer vorsätzlichen Straftat rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe 
(auch auf Bewährung) von mehr als 6 Monaten verurteilt. 

 Mir wurde nicht durch gerichtliche Entscheidung die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter aberkannt. 

 Gegen mich wird kein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat geführt, die den Verlust der 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 

 Ich beherrsche die deutsche Sprache. 

 Ich fühle mich gesundheitlich für das Schöffenamt geeignet. 

 Ich bin derzeitig in der Gemeinde wohnhaft, für deren Vorschlagsliste ich mich bewerbe. 

 Ich bin nicht in Vermögensverfall geraten. Insbesondere habe ich weder einen Eintrag im 
Schuldnerverzeichnis noch wurde gegen mich ein Insolvenzverfahren eröffnet. 

 Ich bin oder war kein Mitglied einer oder mehrerer extremistischer oder extremistisch 
beeinflusster Organisationen. 

 Ich unterstütze keine extremistische(n) oder extremistisch beeinflusste(n) Organisation(en) 
oder andere verfassungsfeindliche Bestrebungen und habe solche auch in der Vergangenheit 
nicht unterstützt. 

 Ich war nie für das frühere Ministerium für Staatssicherheit, für das Amt für Nationale 
Sicherheit der ehemaligen DDR oder für eine der Untergliederungen dieser Ämter, für 
ausländische Nachrichtendienste oder vergleichbare Institutionen tätig. 

 

Zusätzliche Angaben, z.B. Begründung oder Motivation für die Bewerbung 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im Rahmen der Schöffenwahl weitergegeben werden. 
Die Übermittlung darf nur zum Zweck der Schöffenwahl 2023 sowie der Amtsperiode 2024-2028 
erfolgen. 

 

 

Rödental, _________________________________________________________  

(Ort/Datum, Unterschrift) 
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Rödenbad – Hallenbad und Sauna 
     Herzlich willkommen… 

  
  

 

Öffnungszeiten Rödenbad:  Öffnungszeiten Sauna: 
Montag 13:00 – 20:45 Uhr  Montag 10:00 – 20:00 Uhr Gemischt 
Dienstag 13:00 – 20:00 Uhr  Dienstag 10:00 – 20:00 Uhr Damen 
Mittwoch 10:00 – 17:00 Uhr  Mittwoch 10:00 – 20:00 Uhr Herren 
Donnerstag 13:00 – 20:00 Uhr  Donnerstag 10:00 – 20:00 Uhr Gemischt 
Freitag 06:30 – 08:00 Uhr  Freitag 10:00 – 20:00 Uhr Damen 
 13:00 – 20:00 Uhr     
Samstag 09:00 – 19:00 Uhr  Samstag 10:00 – 19:00 Uhr Gemischt 
Sonntag 09:00 – 19:00 Uhr  Sonntag 10:00 – 19:00 Uhr Gemischt 

 

Ferien-Öffnungszeiten Rödenbad:   
Rödenbad Rödental 
Hallenbad mit Sauna     
Bürgerm.-F.-Fischer-Str. 6   
96472 Rödental  
 

Telefon 09563 3099930 
roedenbad@stadtwerke-roedental.de  
www.stadtwerke-roedental.de/roedenbad 

Montag 09:00 – 20:45 Uhr  
Dienstag 09:00 – 20:00 Uhr  
Mittwoch 10:00 – 20:00 Uhr  
Donnerstag 09:00 – 20:00 Uhr  
Freitag 06:30 – 20:00 Uhr  
Samstag 09:00 – 19:00 Uhr  

 

 

 
 

Die Benefizvorstellungen finden im Rathaussaal Rödental 
zu Gunsten der „Stiftung unser Rödental“ statt 

 
 
           Gespielt wird am:                                                                 
 

   Samstag, 18.03.2023  Beginn: um 18:00 Uhr 
   Sonntag, 19.03.2023  Beginn: um 14:00 Uhr 
 
 

Einlass & Bewirtung (1. FC Oberwohlsbach) jeweils eine Stunde vor Beginn! 
 
 

Kartenvorverkauf ab sofort über die Stadt Rödental 
Eintrittspreis:   9,00 Euro                                                  

  

Kartenvorverkauf startet 

ab dem 13. Februar 2023.

Weitere Infos folgen.
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Soziales  •

09563 309193
0176 38171497
hubobbel75@web.de

Yvonne SchüpplerBereitschaftsleiterin

Kleiderkammer Domäne
Die Rödentaler Kleiderkammer ist
von 16.00 - 18.00 Uhr geöffnet.

Kleiderannahme:  Kleiderausgabe:
22.02.23   08.03.23
22.03.23   05.04.23

Ihre Rödentaler Marienvereine
       

Erste Hilfe Kurse (und weitere Kursangebote): Termine und On-
line-Anmeldung finden Sie unter www.brk-coburg.de (siehe „An-
gebote“ > „Erste Hilfe Kurse“)

Die Bereitschaft ist telefonisch unter der Nummer 0171/5363247 
erreichbar. Ausführliche Informationen über die Bereitschaft so-
wie über Blutspenden, Sanitätsdienste und unsere Jugendgrup-
pe finden Sie im Internet unter www.brk-roedental.de.
       

NNeeuueess  JJaahhrr  ––  uunndd  sscchhoonn  eeiinniiggee  EEiinnssäättzzee!!!!
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Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren 
 

Die Stadt Rödental erlässt auf Grund von Art. 23 Satz 1 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GO) folgende  

 

Satzung 
I. Allgemeines 

§ 1  

Organisation, Rechtsgrundlagen 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr Rödental, Freiwillige Feuerwehr Steinrod und Freiwillige Feuerwehr Froschgrund sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde. Zur 
Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrdienstleistenden bedient sie sich der Unterstützung der Vereine: 

1. Freiwillige Feuerwehr Rödental e. V. 
2. Freiwillige Feuerwehr Steinrod e. V. 
3. Freiwillige Feuerwehr Froschgrund e. V. 

(2) Rechtsgrundlage für die Freiwilligen Feuerwehren, vor allem für die Rechte und Pflichten ihrer Feuerwehrdienstleistenden, sind das Bayerische 
Feuerwehrgesetz (BayFwG), die zu seiner Ausführung erlassenen Rechtsvorschriften und diese Satzung. 

§ 2  

Freiwillige Leistungen 

(1) Die Freiwilligen Feuerwehren können auf Grund dieser Satzung in den Grenzen von Art. 7 des Mittelstandsförderungsgesetzes und Art. 87 GO insbesondere 
folgende freiwillige Leistungen erbringen: 

a) Freiwillige Feuerwehr Rödental 

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehren gehören (z. B. jeweils auf Antrag des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten 
- das Stellen von Wachen nach dem Ende der Brandgefahr oder das Abräumen von Schadenstellen soweit es nicht zur Abwehr weiterer Gefahren 
notwendig ist). 

2.    Überlassung von Geräten und Material zum Gebrauch oder Verbrauch. 

3.     Leistungen der Atemschutzgerätewerkstatt/Schlauchwerkstatt. 

b) Freiwillige Feuerwehr Steinrod und Froschgrund 

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehren gehören (z. B. jeweils auf Antrag des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten 
- das Stellen von Wachen nach dem Ende der Brandgefahr oder das Abräumen von Schadenstellen soweit es nicht zur Abwehr weiterer Gefahren 
notwendig ist). 

2. Überlassung von Geräten und Material zum Gebrauch oder Verbrauch 

(2) Voraussetzung freiwilliger Leistungen ist, dass die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben dadurch nicht 
beeinträchtigt wird. Auf die Gewährung freiwilliger Leistungen besteht kein Rechtsanspruch. 

(3) Über die Gewährung von Leistungen im Sinne von Abs. 1 Buchstabe a Nrn. 1 und 2, Buchstabe b Nr. 1 entscheidet der Kommandant, soweit Leistungen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Einsatz der Feuerwehr erbracht werden. Im Übrigen entscheidet der Kommandant über Leistungen im Sinn dieser 
Vorschriften sowie über einzelne, nicht regelmäßig wiederkehrende Leistungen im Sinne von Abs. 1 Buchstabe a Nr. 3 nur, wenn ihm der Erste Bürgermeister diese 
Befugnis übertragen hat; sonst entscheidet der Erste Bürgermeister oder der Stadtrat. 

II.  

Personal 

§ 3  

Wahl des Kommandanten 

(1) Die Wahl findet bei einer Dienstversammlung der feuerwehrdienstleistenden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr einschließlich der hauptberuflichen Kräfte 
und der Feuerwehranwärter, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, statt. Die Stadt Rödental lädt hierzu mindestens zwei Wochen vor dem Wahltag ein. 

(2) Der Bürgermeister oder ein Stellvertreter oder Beauftragter (Art. 39 GO) leitet die Wahl (Wahlleitung). Der Wahlleitung stehen zwei von der Versammlung 
durch Zuruf bestimmte Beisitzer zur Seite. Werden mehr als zwei Personen durch Zuruf vorgeschlagen, findet eine Wahl zwischen den vorgeschlagenen Personen 
statt. Wahlleitung und Beisitzer bilden den Wahlausschuss. Wer selbst zur Wahl steht, kann nicht Mitglied des Wahlausschusses sein. Der Wahlausschuss wird 
daher erst nach Abgabe der Wahlvorschläge gebildet.  

(3) Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme. Stellvertretung ist nicht zulässig. 

(4) Die Wahlleitung erläutert die Grundsätze des Wahlverfahrens und legt die Aufgaben des Kommandanten dar. 

1. Wahlvorschläge, Schriftlichkeit der Wahl 

Die Wahlberechtigten schlagen wählbare Teilnehmer schriftlich oder durch Zuruf der Wahlversammlung zur Wahl vor. Die Wahlleitung nennt die 
Vorgeschlagenen und befragt sie, sofern sie anwesend sind, ob sie sich der Wahl stellen wollen. Die Vorschläge können mündlich begründet werden; über 
sie kann auch eine Aussprache stattfinden. Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Die Aussprache wird geschlossen, wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen oder wenn die Versammlung mit Mehrheit der 
Wahlberechtigten den Schluss der Aussprache beschließt.  

Albert

9

Amtliches



Die Wahl wird schriftlich mit Stimmzettel durchgeführt; diese dürfen kein äußerliches Kennzeichen tragen, das sie von den im gleichen Wahlgang 
verwendeten Stimmzetteln unterscheidet. Die Wahlleitung lässt auf die Stimmzettel die Namen der wählbaren und – sofern sie befragt wurden - zur 
Kandidatur bereiten Bewerberinnen und Bewerber setzen. Wird nur eine oder keine Person zur Wahl vorgeschlagen, so wird die Wahl ohne Bindung an 
Bewerber durchgeführt.  

 

2. Wahlgang, Stimmabgabe 

Die Wahl ist geheim; die Möglichkeit geheimer Stimmabgabe ist von der Wahlleitung sicherzustellen. 

Für eine gültige Stimmabgabe ist immer eine positive Willensbekundung erforderlich. Gewählt wird, indem einer der Wahlvorschläge in eindeutig 
bezeichnender Weise gekennzeichnet wird. Streichungen sind nicht als Stimme für nicht gestrichene Bewerber zu werten.  

Steht nur eine Person zur Wahl, so kann dadurch gewählt werden, dass der Wahlvorschlag in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise gekennzeichnet 
oder eine nicht zur Wahl vorgeschlagene wählbare Person in eindeutig bezeichnender Weise handschriftlich auf dem Stimmzettel eingetragen wird. 

Liegt kein Wahlvorschlag vor, so wird durch eindeutig bezeichnende handschriftliche Eintragung einer wählbaren Person auf dem Stimmzettel gewählt.  

Die Wahlberechtigten haben den ausgefüllten Stimmzettel zusammenzufalten und der Wahlleitung oder dem bestimmten Beisitzer zu übergeben. Der 
Wahlausschuss prüft die Stimmberechtigung der Abstimmenden. Bei Bedarf hat die Gemeinde hierzu vor der Wahl eine Wählerliste anzulegen. Wird die 
Stimmberechtigung anerkannt, so ist der Stimmzettel in einen Behälter zu legen. Der Wahlausschuss prüft vor Beginn des Wahlganges, ob der Behälter 
leer ist. Wird der Stimmberechtigung einer anwesenden Person widersprochen, entscheidet der Wahlausschuss. 

3. Feststellung des Wahlergebnisses, Losentscheid 

Nach Abschluss der Wahl prüft der Wahlausschuss den Inhalt der Stimmzettel, zählt sie aus und stellt das Wahlergebnis fest. Gewählt ist, wer mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Neinstimmen und Stimmzettel, die überhaupt nicht gekennzeichnet wurden oder auf denen nur 
Streichungen vorgenommen wurden, sind ungültig. Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. Ist die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält keine Bewerberin und kein Bewerber die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, so findet 
eine Stichwahl unter den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl statt. Wenn mehr als zwei Personen die höchste 
Stimmenzahl erhalten haben, ist die Wahl zu wiederholen. Wenn mehr als eine Person die zweithöchste Stimmenzahl erhalten haben, entscheidet das Los, 
wer in die Stichwahl kommt.  

Bei der Stichwahl ist die Person gewählt, die von den abgegebenen gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält. Bei gleicher Stimmenzahl 
entscheidet das Los, das die Wahlleitung sofort nach Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl in der Wahlversammlung ziehen lässt.  

4. Wahlannahme 

Nach der Wahl befragt die Wahlleitung die gewählte Person, ob sie die Wahl annimmt. Lehnt sie ab, ist die Wahl zu wiederholen. Abwesende 
Bewerberinnen und Bewerber können die Annahme der Wahl auch im Vorfeld schriftlich erklären. 

Die Wiederholung der Wahl kann unmittelbar im Anschluss an den ersten Wahldurchgang in derselben Dienstversammlung erfolgen. 

5. Die Wahlleitung lässt über die Wahl, die Feststellung des Wahlergebnisses und die Wahlannahme eine Niederschrift fertigen, die der Wahlausschuss 
unterzeichnet. 

6. Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Wahl der Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten entsprechend. 

 

§ 4  

Verpflichtung 

Der Kommandant verpflichtet neu aufgenommene ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende durch Handschlag zur Erfüllung ihrer Pflichten nach den für die 
Feuerwehren geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Neu aufgenommenen Mitgliedern soll eine Satzung für die Freiwillige Feuerwehr überreicht 
werden. 

§ 5  

Übertragung besonderer Aufgaben 

Zur Erfüllung besonderer Aufgaben sind geeignete Feuerwehrdienstleistende zu bestellen (z. B. Jugendwarte, Gerätewarte). Für die Bestellung ehrenamtlicher 
Feuerwehrdienstleistender ist der Kommandant zuständig.  

§ 6  

Persönliche Ausstattung 

Die Feuerwehrdienstleistenden haben die empfangene persönliche Ausstattung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus die Feuerwehrdienst 
zurückzugeben. Für verloren gegangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausstattung kann die Stadt 
Rödental Ersatz verlangen. 

§ 7  

Anzeigepflicht bei Schäden 

Feuerwehrdienstleistende haben dem Kommandanten unverzüglich zu melden 

- im Dienst erlittene (eigene) Körper- und Sachschäden 
- Verluste oder Schäden an der persönlichen Ausstattung und der sonstigen Ausrüstung der Feuerwehr. 

Sowie Ansprüche für oder gegen die Stadt Rödental infrage kommen, hat der Kommandant die Meldung an die Gemeinde weiterzuleiten. Hat die Stadt Rödental 
nach § 193 SGB VII und § 22 der Satzung der Kommunalen Unfallversicherung Bayern eine Unfallanzeige zu erstatten, so ist sie unverzüglich (bei Unfällen mit 
Todesfolge oder mit mehr als drei Verletzten sofort) zu unterrichten. 
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§ 8  

Dienstverhinderung 

Von der gesetzlichen Verpflichtung zur Leistung des Feuerwehrdienstes (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayFwG) sind Feuerwehrdienstleistende nur befreit, soweit sie 
vorrangigen rechtlichen Pflichten nachkommen müssen oder dringende wirtschaftliche oder persönliche Gründe dies rechtfertigen. Für das Fernbleiben von 
Ausbildungsveranstaltungen in diesen Fällen haben sich Feuerwehrdienstleistende vor der Veranstaltung bei dem Kommandanten zu entschuldigen; im Übrigen 
haben Feuerwehrdienstleistende Mitteilung zu machen, wenn sie länger als fünf Wochen vom Wohnort abwesend oder durch andere Umstände an der Ausübung 
des Feuerwehrdienstes gehindert sein werden. Der Wegzug aus der Stadt Rödental ist in jedem Fall zu melden. 

§ 9  

Pflichtverletzungen 

Der Kommandant kann Verletzungen von Dienstpflichten durch folgende Maßnahmen ahnden: 

- mündlicher oder schriftlicher Verweis, 
- Androhung des Ausschlusses, 
- Ausschluss (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG, § 10 Abs. 2 dieser Satzung) 

§ 10  

Austritt und Ausschluss 

(1) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr ist schriftlich gegenüber dem Kommandanten zu erklären. 

(2) Der Kommandant hat Feuerwehrdienstleistenden, die sie bzw. er gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG wegen gröblicher Verletzung der Dienstpflichten vom 
Feuerwehrdienst ausschließen will, Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern.  

Eine gröbliche Verletzung von Dienstpflichten ist insbesondere gegeben bei  

- unehrenhaftem Verhalten im Dienst, 
- grobem Vergehen gegen Kameraden im Dienst, 
- fortgesetzter Nachlässigkeit oder Nichtbefolgen dienstlicher Anordnungen, 
- Trunkenheit im Dienst,  
- Aufhetzen zum Nichtbeachten von Anordnungen, 
- dienstwidrige Benutzung oder mutwilliger Beschädigung von Dienstkleidung, Geräten und sonstigen Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr. 

Der Kommandant hat dem Ausgeschlossenen den Ausschluss schriftlich zu erklären. 

III.  

Besondere Pflichten des Kommandanten 

§ 11  

Dienst und Ausbildungsplan 

Der Kommandant stellt jährlich (wenn nötig auch für kürzere Zeiträume) einen Dienst- und Ausbildungsplan auf. In dem Plan ist für jeden Monat mindestens eine 
Übung oder ein Unterricht vorzusehen. Zu den Übungen können auch geeignete Sportveranstaltungen der Feuerwehr gehören.  

Der Dienst- und Ausbildungsplan ist der Stadt Rödental vorzulegen. 

§ 12  

Dienstreisen 

Der Kommandant hat dafür zu sorgen, dass vor Dienstreisen von Feuerwehrdienstleistenden die Genehmigung der Stadt Rödental eingeholt wird (vgl. auch Art. 8 
Abs. 1 Satz 3 BayFwG). er hat auch für  seine Dienstreisen die Genehmigung der Stadt Rödental einzuholen. 

§ 13  

Jahresbericht 

(1) Der Kommandant unterrichtet die Stadt Rödental zum Ende des Kalenderjahres über den Personalstand der Freiwilligen Feuerwehr. Neu eingetretene oder aus 
dem Feuerwehrdienst ausgeschiedene Mitglieder sind namentlich mitzuteilen. In dem Bericht ist die Anzahl der Mannschafts- und Führungsdienstgrade und der 
Feuerwehrdienstleistenden anzugeben, die über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten (vgl. Art. 11 Abs. 1 Satz 2 BayFwG). Soweit die Gemeinde nicht 
über einzelne Einsätze unterrichtet wird, ist im Jahresbericht auch eine Übersicht über die Einsätze des abgelaufenen Jahres zu geben.  

(2) Die Unterrichtspflichten gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG, § 7 Satz 2 und § 11 Abs. 2 dieser Satzung bleiben unberührt. 

IV.  

Anwendungsbeginn 

§ 14  

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren vom 01. Dezember 1984 außer 
Kraft. 

Rödental, 09.01.2023 

 

 

Marco Steiner  
Erster Bürgermeister 

 

Die vorstehende Satzung wurde vom Stadtrat am 09.01.2023 beschlossen. Sie wird hiermit ausgefertigt und bekanntgemacht. 

Während der allgemeinen Geschäftsstunden liegt sie in der Verwaltung der Stadt Rödental zur Einsichtnahme auf. 

 

Rödental, 27.01.2023 

 

 

Marco Steiner 
Erster Bürgermeister 
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Satzung  
über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere  
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Rödental. 

 
Die Stadt Rödental erlässt auf Grund von Art. 28 Abs. 4 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) folgende  

 
Satzung 

 
§ 1 

 
Aufwendungs- und Kostenersatz 

 
(1) Die Stadt Rödental erhebt im Rahmen von Art.28 Abs.1 BayFwG Aufwendungsersatz für die in Art. 28 Abs. 2 BayFwG aufgeführten Pflichtleistungen ihrer 

Feuerwehren, insbesondere für 
 
1. Einsätze, 

 
2. Sicherheitswachen (Art.4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG),  

 
3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen 

 
 Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang abgerechnet. Für Einsätze und Tätigkeiten, die unmittelbar der Rettung oder Bergung 

von Menschen und Tieren dienen, wird kein Kostenersatz erhoben. 
 

(2) Die Stadt Rödental erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme ihrer Feuerwehren zu folgenden freiwilligen Leistungen (Art.28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG):  
 

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuerwehren gehören, 
 

2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Verbrauch, 
 

3. Leistungen der Atemschutzgerätewerkstatt/Schlauchwerkstatt  
 

Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr. 
 
(3) Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pauschalsätzen gemäß der Anlage zu dieser Satzung. Für den Ersatz von 

Aufwendungen, die nicht in der Anlage enthalten sind, werden Pauschalsätze in Anlehnung an die für vergleichbare Aufwendungen festgelegten Sätze 
erhoben. Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten berechnet. 

 
(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen (Art. 15 Abs. 7 Satz 2 BayFwG), sowie wegen überörtlicher Hilfeleistungen nach 

Art. 17 Abs. 2 BayFwG zu erstattenden Aufwendungen werden unabhängig von dieser Satzung geltend gemacht. 
 

§ 2 
 

Schuldner 
 

(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes nach Art. 28 Abs. 3 BayFwG. 
 
(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in Anspruch genommen hat. 
 
(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.  
 

§ 3  
 

Fälligkeit 
 

Aufwendungs- und Kostenersatz werden mit Eintritt der Bestandskraft des Bescheides zur Zahlung fällig. 
 

§ 4 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Rödental vom 04. Januar 2000 außer Kraft. 
 
Rödental, 09.01.2023 
 

 
 
Marco Steiner 
Erster Bürgermeister 
 
Die vorstehende Satzung wurde vom Stadtrat am 09.01.2023 beschlossen. Sie wird hiermit ausgefertigt und bekanntgemacht. 
 
Während der allgemeinen Geschäftsstunden liegt sie in der Verwaltung der Stadt Rödental zur Einsichtnahme auf. 
 
Rödental, 27.01.2023 
 

 
 
Marco Steiner 
Erster Bürgermeister 
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Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Rödental 

 
Verzeichnis der Pauschalsätze 

 
Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nummer 1 bis 3) und den Personalkosten (Nummer 4) zusammen. 
 
Bei freiwilligen Leistungen zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
1. Streckenkosten 
 

Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen 
Kilometer Wegstrecke für 

bei einer Eigenbeteiligung der 
Gemeinde von 10 % 

  Kostensatz in 
€: 

Mannschaftstransportwagen MTW  3,94 

Mehrzweckfahrzeug MZF  4,75 

Einsatzleitwagen ELW 1  6,18 

Kommandowagen KdoW  2,74 

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF  2,72 

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W  4,14 

Löschgruppenfahrzeug LF 8, LF10  7,16 

Löschgruppenfahrzeuge LF 20  7,36 

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20  7,91 

Tanklöschfahrzeug TLF 4000  6,53 

Rüstwagen RW-2  7,75 

Drehleiter DLA (K) 23/12  10,30 

Gerätewagen Logistik GW-L1  4,40 

Gerätewagen Logistik GW-L2  7,37 

 
 
2. Ausrückestundenkosten 
 

Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugelten, die zwar zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch 
die zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst werden. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestunden 
erhoben. 

 
Die Ausrückestundenkosten betragen – berechnet 
vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem 
Feuerwehrgerätehaus / der Feuerwache bis zum 
Zeitpunkt des Wiedereinrückens – je eine Stunde für 

bei einer Eigenbeteiligung der Gemeinde 
von 10 % 

  Kostensatz in 
€: 

Mannschaftstransportwagen MTW  40,82 

Mehrzweckfahrzeug MZF  49,01 

Einsatzleitwagen ELW 1  118,41 

Kommandowagen KdoW  23,78 

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF  69,10 

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W  84,45 

Löschgruppenfahrzeug LF 8, LF10  139,36 

Löschgruppenfahrzeuge LF 20  146,36 

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20  184,02 

Tanklöschfahrzeug TLF 4000  111,05 

Rüstwagen RW-2  151,65 

Drehleiter DLA (K) 23/12  232,80 

Gerätewagen Logistik GW-L1  48,29 

Gerätewagen Logistik GW-L2  102,57 

 
3. Arbeitsstundenkosten 
 

Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des eingesetzten Fahrzeugs gehört (und können demnach dafür keine 
Ausrückestundenkosten geltend gemacht werden), werden Arbeitsstundenkosten berechnet. 

 
In die Arbeitsstundenkosten nicht eingerechnet wird der Zeitraum, währenddessen ein Gerät am Einsatzort vorübergehend nicht in Betrieb ist. 

2. Ausrückestundenkosten 
 

Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugelten, die zwar zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch 
die zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst werden. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestunden 
erhoben. 

 
Die Ausrückestundenkosten betragen – berechnet 
vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem 
Feuerwehrgerätehaus / der Feuerwache bis zum 
Zeitpunkt des Wiedereinrückens – je eine Stunde für 

bei einer Eigenbeteiligung der Gemeinde 
von 10 % 

  Kostensatz in 
€: 

Mannschaftstransportwagen MTW  40,82 

Mehrzweckfahrzeug MZF  49,01 

Einsatzleitwagen ELW 1  118,41 

Kommandowagen KdoW  23,78 

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF  69,10 

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W  84,45 

Löschgruppenfahrzeug LF 8, LF10  139,36 

Löschgruppenfahrzeuge LF 20  146,36 

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20  184,02 

Tanklöschfahrzeug TLF 4000  111,05 

Rüstwagen RW-2  151,65 

Drehleiter DLA (K) 23/12  232,80 

Gerätewagen Logistik GW-L1  48,29 

Gerätewagen Logistik GW-L2  102,57 

 
3. Arbeitsstundenkosten 
 

Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des eingesetzten Fahrzeugs gehört (und können demnach dafür keine 
Ausrückestundenkosten geltend gemacht werden), werden Arbeitsstundenkosten berechnet. 

 
In die Arbeitsstundenkosten nicht eingerechnet wird der Zeitraum, währenddessen ein Gerät am Einsatzort vorübergehend nicht in Betrieb ist. 

2. Ausrückestundenkosten 
 

Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugelten, die zwar zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch 
die zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst werden. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestunden 
erhoben. 

 
Die Ausrückestundenkosten betragen – berechnet 
vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem 
Feuerwehrgerätehaus / der Feuerwache bis zum 
Zeitpunkt des Wiedereinrückens – je eine Stunde für 

bei einer Eigenbeteiligung der Gemeinde 
von 10 % 

  Kostensatz in 
€: 

Mannschaftstransportwagen MTW  40,82 

Mehrzweckfahrzeug MZF  49,01 

Einsatzleitwagen ELW 1  118,41 

Kommandowagen KdoW  23,78 

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF  69,10 

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W  84,45 

Löschgruppenfahrzeug LF 8, LF10  139,36 

Löschgruppenfahrzeuge LF 20  146,36 

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20  184,02 

Tanklöschfahrzeug TLF 4000  111,05 

Rüstwagen RW-2  151,65 

Drehleiter DLA (K) 23/12  232,80 

Gerätewagen Logistik GW-L1  48,29 

Gerätewagen Logistik GW-L2  102,57 

 
3. Arbeitsstundenkosten 
 

Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des eingesetzten Fahrzeugs gehört (und können demnach dafür keine 
Ausrückestundenkosten geltend gemacht werden), werden Arbeitsstundenkosten berechnet. 

 
In die Arbeitsstundenkosten nicht eingerechnet wird der Zeitraum, währenddessen ein Gerät am Einsatzort vorübergehend nicht in Betrieb ist. 
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Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stunden erhoben. 

 
als Arbeitsstundenkosten werden berechnet für bei einer Eigenbeteiligung der Gemeinde 

von 10 % 
  Kostensatz in €: 
Brennschneidgerät  72,30 

Tragkraftspritze PFPN 10-1000 oder Lenz-Pumpe TS 
8/8 

 53,00  

umluftunabhängiges Atemschutzgerät,  
Pressluftatmer inkl. Atemmaske 

 27,30 

Generator 5 KVA  26,75  

Tauchpumpe TP 4/1  14,60 

Mehrzwecksauger  18,30  

Lüftungsgerät  22,90  

Motorsäge  16,00 

Sonstige Lösch- und Hilfeleistungsgeräte  11,00 

 
 
4. Personalkosten 
 

Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Wiedereinrücken 
anzusetzen. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigem die ganzen Stundenkosten erhoben. 

 
4.1 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 

 
Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender Stundensatz berechnet (Ergebnis einer Auswertung verschiedener Satzungen 
bayerischer Gemeinden): 

  28,00 € 
 

Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird für die Personalkosten verlangt, die der Gemeinde durch Erstattung des 
Verdienstausfalles (Art. 10 BayFwG) oder durch Entschädigungen nach Art. 11 BayFwG entstehen. 

 
Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Berechnung des Aufwendungsersatzes für Pflichtaufgaben nicht der gesamte Personalaufwand angesetzt 
werden. 

 
 4.2 Sicherheitswachen 
 

Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG werden erhoben je Stunde Wachdienst für 
 

a) einen ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden 
 

(s. § 11 Abs. 5 AV BayFwG)  16,90 € 
 

Abweichend von Nummer 4 Satz 2 wird für die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt eine weitere Stunde berechnet. 
 

5. Sonstige Aufwandsersatz- und Kostenpauschalen 
 

Für nachstehende Einsätze und Arbeitsleistung werden folgende Aufwendungsersatz- und Kostenpauschalen erhoben: 
 

5.1 Fehlalarm durch eine private Brandmeldeanlage 350,00 € 
 

 
 
 

 

Gewinnerbild des Fotowettbewerbs in der Ausgabe Nummer 3: 
„Schneemann auf dem Schlittenberg in Waldsachen.“ von 
Familie Schmid-Dusch und Familie Füger. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Einsendungen werden jederzeit gerne 
unter folgender E-Mailadresse entgegengenommen: 
fotowettbewerb@roedental.de

 
Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stunden erhoben. 

 
als Arbeitsstundenkosten werden berechnet für bei einer Eigenbeteiligung der Gemeinde 

von 10 % 
  Kostensatz in €: 
Brennschneidgerät  72,30 

Tragkraftspritze PFPN 10-1000 oder Lenz-Pumpe TS 
8/8 

 53,00  

umluftunabhängiges Atemschutzgerät,  
Pressluftatmer inkl. Atemmaske 

 27,30 

Generator 5 KVA  26,75  

Tauchpumpe TP 4/1  14,60 

Mehrzwecksauger  18,30  

Lüftungsgerät  22,90  

Motorsäge  16,00 

Sonstige Lösch- und Hilfeleistungsgeräte  11,00 

 
 
4. Personalkosten 
 

Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Wiedereinrücken 
anzusetzen. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigem die ganzen Stundenkosten erhoben. 

 
4.1 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 

 
Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender Stundensatz berechnet (Ergebnis einer Auswertung verschiedener Satzungen 
bayerischer Gemeinden): 

  28,00 € 
 

Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird für die Personalkosten verlangt, die der Gemeinde durch Erstattung des 
Verdienstausfalles (Art. 10 BayFwG) oder durch Entschädigungen nach Art. 11 BayFwG entstehen. 

 
Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Berechnung des Aufwendungsersatzes für Pflichtaufgaben nicht der gesamte Personalaufwand angesetzt 
werden. 

 
 

 
Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stunden erhoben. 

 
als Arbeitsstundenkosten werden berechnet für bei einer Eigenbeteiligung der Gemeinde 

von 10 % 
  Kostensatz in €: 
Brennschneidgerät  72,30 

Tragkraftspritze PFPN 10-1000 oder Lenz-Pumpe TS 
8/8 

 53,00  

umluftunabhängiges Atemschutzgerät,  
Pressluftatmer inkl. Atemmaske 

 27,30 

Generator 5 KVA  26,75  

Tauchpumpe TP 4/1  14,60 

Mehrzwecksauger  18,30  

Lüftungsgerät  22,90  

Motorsäge  16,00 

Sonstige Lösch- und Hilfeleistungsgeräte  11,00 

 
 
4. Personalkosten 
 

Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Wiedereinrücken 
anzusetzen. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigem die ganzen Stundenkosten erhoben. 

 
4.1 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 

 
Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender Stundensatz berechnet (Ergebnis einer Auswertung verschiedener Satzungen 
bayerischer Gemeinden): 

  28,00 € 
 

Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird für die Personalkosten verlangt, die der Gemeinde durch Erstattung des 
Verdienstausfalles (Art. 10 BayFwG) oder durch Entschädigungen nach Art. 11 BayFwG entstehen. 

 
Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Berechnung des Aufwendungsersatzes für Pflichtaufgaben nicht der gesamte Personalaufwand angesetzt 
werden. 
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Kinder 
& Jugend  •

Sprechzeiten
Bitte erfragen unter der Telefonnummer 09563 / 96669.

Ansprechpartner:
Robert Pechauf, Dipl.-Sozialpäd.(FH)
       
DerJugendtreff „Dezibel“ in Weißenbrunn
und „Orbis“ in Unterwohlsbach
Der Jugendtreff „Dezibel“ im Nebengebäude der alten Schule 
ist momentan nur auf Anfrage geöffnet.
Der Jugendtreff „Orbis“ in der Lautertalstr. ist momentan unre- 
gelmäßig geöffnet und hat jeden ersten Montag im Monat um 
19.00 Uhr seine Teamsitzung. 
Ansprechpartner für beide Treffs ist der Jugendpfleger.
       
       

 
Schwimmkurse 

Jeden Mittwoch in der Schulzeit im Hallenbad Rödental 
 

        17:00 – 17:45 Uhr     Gruppenstunde &  Schwimmkurse 
        18:00 – 18:45 Uhr     Gruppenstunde &  Schwimmkurse 
        19:00 – 19:45 Uhr     Aktive &  Schwimmkurse 
 

Bitte beachten Sie die geltenden Hygienevorschriften, Abstandsregeln und haben Sie 
Verständnis für die begrenzte Zahl an Plätzen für unsere Schwimmschüler*innen!          

 Ihre Wasserwacht Ortsgruppe Rödental 
 Infos unter: www.wasserwacht-roedental.de oder Tel. 0176 23608261 

  SPAß 

       AM 

           HELFEN! 

G E M E I N S C H A F T     ERFAHREN     ERLEBEN 
 
RETTEN     BILDEN     Z U S A M M E N     ERSTE HILFE 
 
BETREUUNG     VERSORGUNG     S T Ä R K E 
 

    … aus Liebe zum Menschen  
 
 

 SSEEII  SSTTÄÄRRKKEERR,,  
                                    aallss  ddeeiinnee  ssttäärrkkssttee  AAuussrreeddee..  

WWAASS  WWIIRR  DDIIRR  BBIIEETTEENN  WWOOLLLLEENN??  
  
                            ……  SSPPAAßß  mmiitt  DDEEIINNEERR  JJUUGGEENNDDGGRRUUPPPPEE..  
                        ……  IINNTTEERREESSSSEE  aann  uunnsseerreerr  AArrbbeeiitt..  
                        ……  AAUUSS--  uunndd  FFOORRTTBBIILLDDUUNNGG  iimm  BBRRKK..  
                        ……  eeiinnee  GGRRUUPPPPEE  mmiitt  eeiinneemm  ZZIIEELL..  
                          ……  uunndd  vviieelleess  mmeehhrr!!  
  
                                                        WWEERR  WWIIRR  SSIINNDD??  

                                                                                        BBeerreeiittsscchhaafftt  FFrroosscchhggrruunndd  
                                                                                                                                iinn  FFiisscchhbbaacchh  bbeeii  RRööddeennttaall  
 

          AUFGABE FÜR DICH?   EINFACH AUSPROBIEREN! 
 

     Kontakt:  Romina Triebner  Mareike Lang 
                                   0170 800 1957   0176 329 389 46 

GEMEINSCHAFT ERFAHREN ERLEBEN

RETTEN BILDEN ZUSAMMEN ERSTE HILFE

BETREUUNG VERSORGUNG STÄRKE

SPAß

AM
HELFEN!

WAS WIR DER BIETEN WOLLEN?
- SPAß mit DEINER JUGENDGRUPPE
- INTERESSE an unserer Arbeit
- AUS- und FORTBILDUNG im BRK
- eine GRUPPE mit einem ZIEL
- und vieles mehr!

  SPAß 

       AM 

           HELFEN! 

G E M E I N S C H A F T     ERFAHREN     ERLEBEN 
 
RETTEN     BILDEN     Z U S A M M E N     ERSTE HILFE 
 
BETREUUNG     VERSORGUNG     S T Ä R K E 
 

    … aus Liebe zum Menschen  
 
 

 SSEEII  SSTTÄÄRRKKEERR,,  
                                    aallss  ddeeiinnee  ssttäärrkkssttee  AAuussrreeddee..  

WWAASS  WWIIRR  DDIIRR  BBIIEETTEENN  WWOOLLLLEENN??  
  
                            ……  SSPPAAßß  mmiitt  DDEEIINNEERR  JJUUGGEENNDDGGRRUUPPPPEE..  
                        ……  IINNTTEERREESSSSEE  aann  uunnsseerreerr  AArrbbeeiitt..  
                        ……  AAUUSS--  uunndd  FFOORRTTBBIILLDDUUNNGG  iimm  BBRRKK..  
                        ……  eeiinnee  GGRRUUPPPPEE  mmiitt  eeiinneemm  ZZIIEELL..  
                          ……  uunndd  vviieelleess  mmeehhrr!!  
  
                                                        WWEERR  WWIIRR  SSIINNDD??  

                                                                                        BBeerreeiittsscchhaafftt  FFrroosscchhggrruunndd  
                                                                                                                                iinn  FFiisscchhbbaacchh  bbeeii  RRööddeennttaall  
 

          AUFGABE FÜR DICH?   EINFACH AUSPROBIEREN! 
 

     Kontakt:  Romina Triebner  Mareike Lang 
                                   0170 800 1957   0176 329 389 46 

       

Larissa Schüppler
Telefon 0176 326 817 90

Romina Triebner
Telefon 0170 800 1957       
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Einwilligungserklärung 

Veröffentlichung von Geburtstagsjubilaren im Albert 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

der Stadt Rödental ist der Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten sehr wich?g. Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
dürfen wir Jubiläen im AmtsblaK nur noch mit Ihrer vorherigen Zus?mmung veröffentlichen. 

Sollten Sie daher wünschen, dass wir Ihren Vor- und Nachnamen, Adresse und Alter (ab 65 alle 5 Jahre und ab 90 jedes Jahr) auch weiterhin 
veröffentlichen, füllen Sie biKe das unten beigefügte Formular aus. 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. BiKe richten Sie Ihren Widerruf an folgende AnschriZ: Stadt Rödental, Bürgerplatz 1, 96472 
Rödental. 

Zus=mmungserklärung 

Name:  ___________________________________________  Vorname:    ___________________________________  

AnschriZ: ____________________________________________  Geburtsdatum:  ____________________________________  

Hiermit s=mme ich der Veröffentlichung meines Vor- und Nachnamens, meiner Adresse und meines Alters im AmtsblaC der Stadt Rödental zu. 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit gegenüber der Stadt Rödental widerrufen kann. Ferner ist mir bekannt, dass das AmtsblaC 
im Internet veröffentlicht wird und mein Vor- und Nachname, Adresse und Alter auch über das Internet eingesehen werden kann. 

_______________________________        __________________________________________ 
Ort, Datum           UnterschriZ

  

Einwilligungserklärung 

Veröffentlichung von Geburtstagsjubilaren im Albert 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

der Stadt Rödental ist der Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten sehr wich?g. Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
dürfen wir Jubiläen im AmtsblaK nur noch mit Ihrer vorherigen Zus?mmung veröffentlichen. 

Sollten Sie daher wünschen, dass wir Ihren Vor- und Nachnamen, Adresse und Alter (ab 65 alle 5 Jahre und ab 90 jedes Jahr) auch weiterhin 
veröffentlichen, füllen Sie biKe das unten beigefügte Formular aus. 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. BiKe richten Sie Ihren Widerruf an folgende AnschriZ: Stadt Rödental, Bürgerplatz 1, 96472 
Rödental. 

Zus=mmungserklärung 

Name:  ___________________________________________  Vorname:    ___________________________________  

AnschriZ: ____________________________________________  Geburtsdatum:  ____________________________________  

Hiermit s=mme ich der Veröffentlichung meines Vor- und Nachnamens, meiner Adresse und meines Alters im AmtsblaC der Stadt Rödental zu. 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit gegenüber der Stadt Rödental widerrufen kann. Ferner ist mir bekannt, dass das AmtsblaC 
im Internet veröffentlicht wird und mein Vor- und Nachname, Adresse und Alter auch über das Internet eingesehen werden kann. 

_______________________________        __________________________________________ 
Ort, Datum           UnterschriZ

 

Aus dem

Standesamt

Geburt:

07.01.2023 Leon Stingl, Mühlwiesenweg 27
17.01.2023 Alexander Baars, Rothenhofer Str. 10

Jubilare:

16.02.2023 Herr Paul Rother, Rießberg 7      85 Jahre
23.02.2023 Herr Peter Dreßel, Schloßgrund 7 b     65 Jahre

Wir gratulieren!

Albert 11. Februar 2023
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Pflege 
& Senioren  •

  Arbeiterwohlfahrt   
  Treff am Bürgerplatz   
  Servicezentrum und Treff der Generationen,  
  Kontaktstelle für  Ehrenamt   
   
  Bürgerplatz 2, 96472 Rödental  
  Telefon: 09563-726672 / Fax: 09563-726674  
  E-Mail: treff-roedental@awo-coburg.de  
  Internet: www.awo-coburg.de
  Facebook: facebook.com/AWOKVCoburg/ 

Öffnungszeiten:
MO      08.00- 12.00 Uhr & 12:30- 14.30 Uhr
DI      08.00- 12.00 Uhr & 12:30- 15.00 Uhr 
MI      08.00- 12.00 Uhr & 12:30- 15.30 Uhr
DO     08.00- 12.00 Uhr & 12:30- 14.30 Uhr
FR     08.00- 12.30 Uhr
 
Mehr Informationen erhalten Sie persönlich oder telefonisch im 
AWO Treff am Bürgerplatz!

Englisch                                Mo., 10.00 Uhr          1-4
Mobilisation                           Mo., 10.00 Uhr           1, 2
Rommé                                 Mo., 13.00 Uhr          1-4
PC/Medienstammtisch Di., 10.00 Uhr  1-4
Qi Gong Mittelstufe Di., 10.00 Uhr  1-4
Mittagstisch                           Di., 12.00 Uhr           1-4
Dart                                       Di., 13.30 Uhr           1-4
Handarbeit                             Di., 13.30 Uhr           1,3
Singen                                   Di., 14.30 Uhr           1-4
Sitzgymnastik                        Mi., 09.30 Uhr           1-4
Englisch Anfänger                Mi., 10.00 Uhr           1-4
Yoga im Sitzen                      Mi., 13.00 Uhr           1-4 
Malen                                     Mi., 14.00 Uhr           2, 4
Philosophischer Kreis          Mi., 14.30 Uhr           1,3
Gedächtnistraining               Do., 09.30 Uhr          1-4
Yoga                                      Do., 09.45 Uhr         1-4
Yoga Anfänger                      Do., 11.00 Uhr          1-4
Feinmotorik+Koordination Do., 10.30 Uhr          1-4
Spielenachmittag                  Do., 12.30 Uhr          1-4
Seniorenfitness                     Do., 14.00 Uhr          1-4
Galileo-Therapie                   Fr., 09.30 Uhr           1-4
Qi Gong  Anfänger                Fr., 10.00 Uhr           1-4

Sie machen sich Gedanken, wo Sie den Geburtstag Ihres Kindes 
feiern möchten?! Warum nicht im AWO Treff am Bürgerplatz?! 
Eine vom AWO Treff organisierte Geburtstagsparty eignet sich 
für Kinder von 4 bis 6 Jahren (maximal 10 Kinder). Sie können 
zwischen „Spiele mit Bastelelementen“ oder einer „Tanz- und 
Bewegungsparty“ wählen. Möchten Sie gegen Aufpreis zusätzlich 
Catering? - Kein Problem! Das AWO- Treff Team kümmert sich 
darum. Zur Auswahl stehen 3 verschiedene Gerichte!
       

Villa Goebel
Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Menschen

Coburger Str. 9 und 11
Telefon  09266-992222 oder
Mobil  0176-10024700
Fax  09266-991523
E-Mail info@pflege-sonnen-s-b.de
www.pflegedienst-sonnenschein-kc.de
       

       

Sprechstunde für pflegende Angehörige und Demenzberatung
 
Der Sprechtag der Fachstelle für pflegende Angehörige findet in 
Rödental wieder regulär am dritten Montag im Monat statt und 
ist im Februar für den 20.02. von 15.30 – 17.00 Uhr in der Schle-
sierstraße 20 geplant.

Ein Beratungstermin kann nach vorheriger Anmeldung, bis spä-
testens einen Werktag vorher, unter der Telefonnummer 09561-
70538-12 vereinbart werden.
       

Albert
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Begegnungs- und Beratungsstelle für alle 
Rödentaler Senioren in der Schlesierstraße 20

Telefon: 09563/549-589 (Frau Speyerer) 
Büroöffnungszeiten: Mo. – Do. 10.00 Uhr – 12.00 Uhr
www.senioren-roedental.de

Kurse in der Schlesierstraße 20:

60+ Online - Club  Mo: 14:00 Uhr

Smartphonekurs  Di: 10:30 Uhr

Sturzprävention,   Mi: 9:30 Uhr
Bewegungstraining Mi: 10:30 Uhr

Veeh-Harfe  Do: 14:00 Uhr

Sturzprävention,  Fr: 9:30 Uhr
auch bei Demenz  Fr: 10:30 Uhr 

Fitness Mobil in den Stadtteilen
Mittelberg 14.2.2023, 10 Uhr
Spittelstein 27.2.2023, 10 Uhr
Kipfendorf 28.2.2023, 10 Uhr

Wir sind online:
www.senioren-roedental.de

Albert

Weitere Hilfen für Senioren

Häusliche Hilfen
Hilfe bei häuslicher Versorgung und bei
Sturzgefahr
Frau Speyerer
0 95 63 / 54 95 89

Fachstelle für pflegende Angehörige
Beratung rund um das Thema Pflege 
Frau Herbst
09561 / 705 381 2
Jeden 3. Montag im Monat um 15 Uhr

Seniorenbeauftragter Rödental  
Herr Dr. Hasselkus
0 95 63 / 54 95 89

Lebenshilfe Coburg Stadt und Land e.V.
Beratungsdienst für Inklusion / Offene Hilfen
Herr Schelhorn  
09568 897880-0

Tagespflege der AWO
Mo. – Fr. 7.30 – 16.30
Hol- und Bringdienst 
Frau Wiecek-Gies
0 95 63 / 30 84 88

Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz 
(Anmeldung erforderlich)
Mo. – So. 8.00 – 18.00
Hol- und Bringdienst  
Frau Hessland
01 51 / 15 26 70 95

Ambulant betreute Wohngemeinschaft 
„Villa Goebel“ und „Villa Stocke“
24- Stunden Betreuung 
Frau Bittruf
0176 / 100 247 00

AWO Treff am Bürgerplatz
Frau Richter
09563 / 72 66 72

Albert 11. Februar 2023
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in den vergangenen Jahren war der Gewerbemarkt in Rödental immer ein gut besuchtes Ziel. Des-
halb plant die Stadt Rödental mit Vertretern der IGR (Interessengemeinschaft Rödental), am ver-
kaufsoffenen Sonntag wieder einen Markt zu veranstalten. Da nicht nur Gewerbetreibende son-
dern auch Institutionen und Vereine daran teilnehmen können, haben wir ihn in BÜRGERMARKT 
umgetauft.
Die Veranstaltung wird wie in den vergangenen Jahren in der Domäne Oeslau stattfinden. Die Fahr-
zeughalle des Bauhofes steht uns dieses Jahr wieder zur Verfügung. Ein Rahmenprogramm mit 
Showbühne wird die Veranstaltung zusätzlich aufwerten. 

Um die Planungen beginnen zu können, führen wir eine Befragung der Rödentaler Firmen durch. 
Alle ansässigen Firmen, Einzelhändler, Handwerker und Dienstleister, aber auch gemeinnützige Or-
ganisatoren, Institutionen und Vereine bekommen die Gelegenheit ihre Angebote, Produkte und 
Dienstleistungen vorstellen zu können. 

Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen teilnehmen möchten, senden Sie uns bitte bis 01.03.2023 eine 
E-Mail an die Adresse gewerbemarkt@roedental.de. Bei Fragen können Sie auch einen der Organi-
satoren anrufen:

Andreas Wittmann 0179 7595757
Robert Göpfert  0173 9602784

12. Bürgermarkt am 30. April 2023

 

Schützengesellschaft Rödental-Oeslau e. V.

Flohmarkt und Tag der offenen Tür
Lichtgewehr für Erwachsene und Jugendliche 

und Pistole für Kinder bis 10 Jahre

 Spätaufsteher Flohmarkt - Sonntag, den 30.04.2023
Tegut Parkplatz: Aufbau ab 8 Uhr, Beginn 10 Uhr

Am selben Tag: Bürgermarkt in der Domäne Oeslau  

Nur mit Anmeldeformular: erhältlich bei Tegut, 
Stadt Rödental und dienstags ab 18 Uhr im Schützenhaus Oeslau

Anmeldungen bitte abgeben bei: 
Herbert Krug, Sonneberger Str. 7, Rödental,

Handy 0160 2168983 - herbert.krug@web.de Kennwort: Flohmarkt

Die Vorstandschaft

Albert
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Su war‘s früher!
Gschichtla un Gedichtla vom Schmidt‘s Hermann

E ishockeyschpiel im Stammbachasgrund

Vor 1975 gab Rüedn nur enn Schportplatzs unn dou devur warr de Schtamm-
bachsteich. Des warr de größt Teich im Schtammbachgrund unn 
dar hot sein Urschprung auf de Höh von Rüttmannsdarf.

Im Winter, zu dare Zeit gabs noch welcha, warrn die Teich zug-
fruern unn mir hamm öftersch aufn vorderen Teich gschpielt, oe 
genau su garn warrn mir aufn hindern Schtammbachsteich.
Wenn die Teich ougfischt warrn hot me widde Wasser neigelossn 
unn su konnt me im Winter „Eishockey“ gschpiel.

Die Schlittschuh hamme mit an Leiela auf unnera Schieschuh 
draufgschraubt oue die hamm trotzdem net lang ghaltn, dann 
warr manchmol die „Sulln“ wag. Mit salbe gsuchta Hockeyschta-
ckn hamme aufn Eis rümmgsullt, bis dunkl warrn iss.

Bild von Hans Russek

Manchmol hott me aa nassa Füss gricht, wenn me am Rand eigebrochn iss.
Bei die Schlittschuh hamme vom Ellersch Arno ann Hohlschliff loss mach, weil
die  Schlittschuh aufn Eis net greif wolltn.
De TSV hot dann an zwättn Schportplatz gebraucht. Dou warrs dann aus, mitn
Eishockeyschpieln aufn grueßn Schtammbachsteich.
Dou senn me dann aufn hintern Schtammbachsteich ausgewichn. Dou hintn
warrsch genau su schöö unn mir hamm noch a langa Zeit dou hintn gschpielt.

Su war‘s früher!
Gschichtla un Gedichtla vom Schmidt‘s Hermann

Der hintere Stammbachsteich Heute

Schlittschuhe zur Befestigung am Schuh

Katalog von 1927 aus den USA
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ORCHESTERSCHULE

RÖDENTAL  e.V.

Sie sind auf der Suche 
nach einer qualifizierten 
Instrumentallehrkraft für 
sich oder Ihr Kind?

Dann sind Sie bei uns genau richtig. Alle Informationen über un-
ser breites Unterrichtsangebot erhalten Sie auf unserer Websi-
te: www.orchesterschule-roedental.de
 
Insbesondere suchen wir zurzeit Kinder und Jugendliche, die an 
einer Ausbildung an Instrumenten des hohen Blechs (z. B. Trom-
pete und Flügelhorn) und des tiefen Blechs (z. B. Tenorhorn, Po-
saune und Tuba) interessiert sind.
Für Kinder im Alter zwischen 4 und 8 Jahren bieten wir musika-
lische Früherziehung und musikalische Grundausbildung in fast
allen Rödentaler Kindergärten und Grundschulen an. Gerne dür-
fen Sie auch mit uns persönlich in Kontakt treten: 

1. Vorsitzender: Gerhard Eller 
E-Mail: gerhard.eller@orchesterschule-roedental.de
Tel. 09563/96 60
Schulleitung und 2. Vorsitzende: Melanie Schauer 
E-Mail: melanie.schauer@orchesterschule-roedental.de
Tel. 09547/87 17 79  
Mobil 0160/760 42 80
       

Vereins-
nachrichten

Am Steinbruch 4, Tel. 09563-5490391
 
Zazen - Meditationen:
Montag                09.30 – 10.30 Uhr
(Schwangere sind eingeladen. Bitte anmelden!)
  19.00 – 20.00 Uhr
Mittwoch            17.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag         18.30 – 19.30 Uhr
 
Zen und Theorie:
Donnerstag, 23. Febr., 18.30 – 20.00 Uhr
Text-Arbeit & Studium buddhistisch-philosophischer Texte
mit anschließendem Zazen.
 
Um Anmeldung wird gebeten
 
Dr. phil. Ellen Kremer-Wilmes, 1. Vorsitzende
www.zenhofroedental.de
       

Unsere Proben finden immer mittwochs ab 19:45 Uhr im Rat-
haus statt. Auftrittsanfragen für das Jahr 2023 nehmen wir ger-
ne entgegen. Annahmeschluss ist der 28.02.2023.

Termine:
19.02.2023    Gaudiwurm Coburg (gemeinsam mit dem
  Jugendorchester Rödental)
10.03.2023      Wirtshausmusik im Brauereigasthof Grosch

31.03.-02.04.23  Konzertreise zum Flicorno d‘Oro in 
  Riva del Garda
Kontakt:
Tobias Jäger, 1. Vorsitzender
Tel. 0171/6522013

Maximilian Eller, 2. Vorsitzender 
Tel. 0160/2013080
       

Freitag, 10.02., 18.30 Uhr Orchesterfasching in der Domäne
Sonntag, 19.02., 14 Uhr    Marschmusik/Gaudiwurm in Coburg
 
Bitte beachten Sie, dass wir Termine für das laufende Jahr nur 
bis zum 28. Februar annehmen!

Probenzeiten:
Vororchester                      Freitag, 17.30 Uhr  bis 18.15 Uhr
Hauptorchester                 Freitag, 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr

Kontakt:
Christine Weiß  Tel.: 0176 44554485
   christine.weiss-roedental@gmx.de
Marco Jacob  Tel.: 0151 42086476
                                                marco.jacob72@online.de 
www.jugendorchester-roedental.de
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24



MARIENVEREIN MÖNCHRÖDEN

Zu unserem nächsten Mittwochstreff am 15.02.2023, ab 14:30 
Uhr, laden wir ganz herzlich in unsere Räume der BRK-Sozialsta-
tion in Mönchröden ein. Christel Zschach steht als Ansprech-
partnerin, unter Tel.: 1213, gerne zur Verfügung!
Wir freuen uns auf schöne Nachmittage.
       

TSV Mönchröden Tennisabteilung

Brückenstraße, Mönchröden im Winter in der
Tennishalle, im Sommer auf den Freiplätzen
 
Schnupper-/Einsteigertraining
Montag 18-19 Uhr
Donnerstag 18-19 Uhr
 
Thorsten Schubert, Tel. 016093742532
       

Mönchröden

 

Schützengesellschaft Rödental-Oeslau 

Termine 2023
07.03. Jahreshauptversammlung im 
 Schützenhaus
25.03. Königsessen mit Ehrungen
30.04. Flohmarkt mit Tag der offenen Tür
16.07. Königsabholung
22.07. Schützentag
August:  Jugendtag mit Lichtpunktschnupperschießen
26.-28.9.: Stadtmeisterschaften LG und LP
07.10. Weinfest mit Preisverteilung
02.12. Weihnachtsfeier
       

Mittelberg

Oeslau

SV Mittelberg
Termine:
25.02.23, ab 11.30 Uhr, Spintessen im Sportheim. 
Anschließend gemütlicher Ausklang bei Kaffee und Kuchen.

Wir freuen uns auf einen geselligen Tag!
Die Vorstandschaft
       

  Obst- und Gartenbauverein, Mönchröden  
Auch in diesem Jahr bietet der Verein einen Obstbaumschnitt-
kurs an. Als erfahrener Gartenexperte wird Lothar Oppel inte-
ressierten Gartenfreunden in Privatgärten die Technik und Be-
handlung vom Baumschnitt erklären und für weitere Fragen zur 
Gartenpflege zur Verfügung stehen. Die Kurse finden jeweils 
Samstag ab 9.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr statt. Eine telefonische 
Anmeldung ist unbedingt erforderlich bei Ingrid Ott, Tel. 09563 
50650 oder Lothar Oppel Tel. 09563 50394 (bei Anrufbeantwor-
ter bitte Nummer für Rückruf hinterlassen). Bei der Anmeldung 
wird der Veranstaltungsort mitgeteilt.
Termine: Samstag, 18.02., 9.00 Uhr und Samstag, 04.03., 9.00 Uhr. 
Der Kurs ist kostenlos, eine Spende wird freudig entgegen ge-
nommen.

Ingrid Ott, Lothar Oppel, Vorstandschaft
       

VdK Mönchröden

Liebe VdK-Mitglieder, liebe Mitbürger,
der VdK Mönchröden sucht noch Reisefreudige, die in diesem 
Jahr vom 16.05. bis 23.05.2023, an unserer 8-Tages Flugreise nach 
Madeira teilnehmen möchten. Es kann jeder teilnehmen und 
muss nicht beim VdK Mitglied sein.
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei unserer 1. Schriftführerin 
Anita Karl telefonisch unter 036766/80558.

Hans-Jürgen Hoffmann, 1. Vorstand VdK Mönchröden
       

Freiwillige Feuerwehr Stadt Rödental
Einladung zur Jahreshauptversammlung
 
Termin: Freitag, 10. März 2023 um 19:00 Uhr 
Ort: Rathaussaal, Bürgerplatz 1, 96472 Rödental                

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls der letzten 
     Jahreshauptversammlung 2021 (liegt zum Nachlesen aus)
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht des 1. Vorsitzenden
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Bericht des Kommandanten
8. Grußworte der Gäste
9. Wahl eines Kassenprüfers
10. Ehrungen und Beförderungen
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge der Mitglieder

Anträge sind schriftlich bis zum 03.03.2023 beim 1. Vorsitzenden 
Paul Wohlleben, Rathausstr. 6a, 96472 Rödental, einzureichen.

Paul Wohlleben, 1. Vorsitzender
       

Albert
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Öffnungszeiten
Di.-So. 13.00 – 16.00 Uhr; montags geschlossen
Faschingsdienstag, 21. Februar 2023, geschlossen
 
Eintritt
Erwachsene: 6 €/Person
Gruppenpreis: 4 €/Person
 
Dauerausstellung
Sammlung Modernes Glas und Studiensammlung Keramik
 
Sonderausstellung
bis 16. April 2023
„Double Feature. Die Klasse Freie Kunst Glas der Hochschule 
Koblenz“ - Teil 2
 
Online-Vortrag
„Wohin geht die Reise? Akademische Ausbildung im Bereich 
Skulptur/Modernes Glas“
Mittwoch, 15. Februar 2023, 18.00 Uhr
Mit Anmeldung: sekretariat@kunstsammlungen-coburg.de 
oder 09561-879 10
 
Führungen für Einzelbesucher
Themenführung „Gläserne Emotionen“
Sonntag, 19. Februar 2023, 14.30 Uhr
Kosten: 4 € zzgl. Museumseintritt
Ohne Anmeldung
 
Führungen für Gruppen
Bitte informieren Sie sich gerne bei unserer Führungsdienst-
stelle unter 09561-879-48.
 
 
Aktuelle Informationen, Änderungen und Neuigkeiten zu Ihrem 
Museumsbesuch erfahren Sie hier: www.kunstsammlungen-co-
burg.de
facebook.com/europaeischesmuseumfuermodernesglas
telefonisch: 09561-879-0.
 
Bitte beachten Sie die aktuellen Besucherregeln.
       

Schaumberger Museum
Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung mit:
Familie Ehrlicher, Weißenbrunn v. Wald
Telefon  09563/1619
       

ÖFFNUNGSZEITEN 

Schloss und Park Rosenau, 
Rosenau 1, 96472 Rödental, Telefon 09563 3084-10

1. April - 3. Oktober: 9-18 Uhr (letzte Führung 17 Uhr)
4. Oktober - 31. März: 10-16 Uhr (letzte Führung 15 Uhr)
Montag geschlossen
(außer: 6. Januar, Ostermontag, Pfingstmontag)
Der  Park Rosenau  ist immer zugänglich. Im Park befindet sich 
das  Europäische  Museum für Modernes Glas  der Kunstsamm-
lungen der Veste Coburg.
       

 Zu vermieten (ab 01.02.2023) 

Einberg, DG, Bj.93, 
56 m² / 2 Zimmer + Garage, 

Abstellraum im Keller, 
445 € kalt + 190 € Nebenk. + Strom extra 

Zustand: gut 
Wärmedämmung: (sehr) gut 

Tel.: 0171/92 20 143 

Albert 11. Februar 2023
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So. 25.06.2023 
09.00 - 18.00 Uhr 

Festplatz Rödental 
  Hüpfburgen 
      Fotobox 

Traktor-Parcours 
      Große Tombola 
  Spielstationen 

Kinderschminken 

Foodtruck 

 Kaffee und Kuchen 
      Livemusik  Bühnenprogramm 

Sie suchen einen passenden Makler?

KOSTENFREI für SIE bewerten wir auch Ihre Immobilie
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Tel. (0 95 61) 40 79 79 - 0
Neustadter Str. 27 - 96450 Coburg 

Wir sind es!

Daniel Sam H.-U. ReinhardtNeustadter Str. 27

Albert
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Ratenzahlung möglich beim Kauf von Brillen und Hörsystemen im Jahr 2023, Bonität vorausgesetzt.

Rödental, Bürgerplatz 8
Tel. 0 95 63 / 26 26

Coburg, Mohrenstraße 31
Tel. 0 95 61 / 98 49

Bad Rodach, Markt 12
Tel. 0 95 64 / 92 89 710

www.optikmueller.de

Karla Hieber
6. Generation des 
Familienunternehmens

Z U S A M M E N H A L T  S E I T  Ü B E R  12 5  J A H R E N



Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Marien Rödental-Einberg, Kirchplatz 7
Internet: www. kirche-einberg.de 
Mail: Pfarramt.stmarien-roedental@elkb.de

 
Sonntag, 12.02.  10.00 Uhr Folgt Jesus ins Abenteuerland bei der Feuerwehr, Rathausstraße
   10.00 Uhr Rödentaler Feuerwehrgottesdienst bei der Feuerwehr, Rathausstraße
Montag,  13.02.  19.30 Uhr Kirchenchorprobe
Dienstag, 14.02.  19.00 Uhr Gebet am Abend
Mittwoch, 15.02.  16.00 Uhr Präparandenunterricht 
Donnerstag, 16.02. 14.30 Uhr Seniorentreff – Senioren in der Bütt
   18.30 Uhr Jugendtreff FROG
Freitag, 17.02.  19.30 Uhr Bandprobe PreisZeit
Sonntag  19.02.  18.00 Uhr Senfkorngottesdienst Generationencafé im Gemeindehaus
Montag,  20.02.  19.30 Uhr Kirchenchorprobe
Dienstag, 21.02.  19.00 Uhr Gebet am Abend
Mittwoch, 22.02.  19.30 Uhr Passionsandacht in St. Marien
Donnerstag, 23.02. 18.30 Uhr Jugendtreff FROG 
Freitag, 24.02.  17.00 Uhr Etikettenverkauf Secondhand-Basar 0170/5948635 (keine SMS)
   19.30 Uhr Bandprobe PreisZeit
Pfarrer Michael Hofmann, Tel. 1437 oder 721347.   
Gemeindereferentin Sabine Mahl, Tel. 0170 6144600

Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannis-Rödental, Beetäcker 2
Internet: www.stjohannis-roedental.de
Mail: pfarramt.stjohannis-roedental@elkb.de

Sonntag, 12.02.  10:00 Uhr  Feuerwehrgottesdienst, Gerätehaus Feuerwehr
Montag, 13.02.  19:00 Uhr  Kirchenvorstandssitzung, Gemeindezentrum
Dienstag, 14.02.  10:00-12:00 Uhr  Café Verschnaufpause, Gemeindezentrum
Donnerstag, 16.02. 12:00 Uhr  Suppenküche, Gemeindezentrum
   17:30 Uhr  Präparandenunterricht, Gemeindezentrum
Sonntag, 19.02.  10:30 Uhr  Gottesdienst, Gemeindezentrum
Dienstag, 21.02.  10:00-12:00 Uhr  Café Verschnaufpause, Gemeindezentrum
Mittwoch, 22.02.  19:30 Uhr  Passionsandacht, Kirche St. Marien

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von unserem
treusorgenden Vater, Schwiegervater, Großvater und Urgroßvater

In stiller Trauer:
Ulrike Heyer, Tochter
Mathias Liebkopf mit Marion, Sohn
Reiner Liebkopf mit Ulrike, Sohn
und seine lieben Enkel:
Marcus, Karina, Steffen und Kevin
sowie seine Urenkel:
Leon und Falco

Rödental und Haarbrücken, im Januar 2023

Die Trauerfeier fand in aller Stille statt.

Willy Liebkopf
* 06.03.1938 † 16.01.2023

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben nicht mehr selbst gestalten kann,
ist Erlösung und Trost für alle.

Erinnert euch an mich, wie ich war, als ich euch noch tatkräftig zur Seite stand.

Albert 11. Februar 2023
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Weißenbrunn v. W. – Dreifaltigkeitskirche, Bergheimstr.32
Internet: www.e-kirche.de/web/weissenbrunnvormwald
Mail: Pfarramt.Weissenbrunn-vorm-Wald@elkb.de

Sonntag, 12.02.  10.00 Uhr Feuerwehrgottesdienst aller Rödentaler Kirchengemeinden im 
     Feuerwehrhaus in Rödental
Dienstag, 14.02.  19.30 Uhr Kirchenchorprobe, Gemeindehaus
Donnerstag, 16.02. 15.00 Uhr Gemeindefasching mit „Sing und Sang und Schnick und Schnack“
     UHU-Kreis, Bunter vergnüglicher Faschingsnachmittag, Gemeindehaus
   17.30 Uhr Präparandenunterricht, Gemeindezentrum Beetäcker, Rödental
Samstag, 18.02.  19.00 Uhr Faschingstanz für Erwachsene und Junggebliebene, Gemeindehaus
Sonntag, 19.02.    9.00 Uhr  Gottesdienst (Lektor Roland Dier)
Mittwoch, 22.02.  19.30 Uhr Passionsandacht „Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit“, St. Marien, Einberg
Vakanzvertretung Gemeindearbeit, Kasualien & Seelsorge: Diakon Martin Wenzel, Tel. 036766/379891, Email: martin.wenzel@elkb.de 
Pfarramtliche Geschäftsführung, sowie Ansprechpartnerin für Kasualien und Seelsorge:
Pfarrerin Esther Böhnlein, St. Johannis, Rödental (Tel. 09563/729015 oder 0160/90565919)
Das Pfarrbüro in Weißenbrunn v. W. ist donnerstags von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr besetzt, Tel. 09563/8775

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Rödental - Christuskirche, Klosterhof 2
Internet: www.roedental-christuskirche.de
Mail: pfarramt.christus-roedental@elkb.de

Sonntag, 12.02.  10:00 Uhr  Feuerwehrgottesdienst im Feuerwehrhaus in Oeslau  
Montag,  13.02.  17:30 Uhr  Singkreis 
   19:30 Uhr  Posaunenchor
Dienstag, 14.02.  15:00 Uhr  Eltern-Kind-Gruppe     
Donnerstag, 16.02. 14:00 Uhr  Seniorenkreis 
   18:00 Uhr  Bibelkreis  
Freitag, 17.02.  15:00 Uhr  Konfirmandenunterricht 
   17:00 Uhr  Präparandenunterricht  
Sonntag, 19.02.  10:00 Uhr  Gottesdienst in der Christuskirche 
Montag,  20.02.  17:30 Uhr  Singkreis 
   19:30 Uhr  Posaunenchor
Dienstag, 21.02.  15:00 Uhr  Eltern-Kind-Gruppe     
Donnerstag, 23.02. 18:00 Uhr  Bibelkreis  
Freitag, 24.02.  15:00 Uhr  Konfirmandenunterricht 
   17:00 Uhr  Präparandenunterricht

Kath. Kirchengemeinde St.-Hedwig Rödental, St.-Hedwig-Str. 1a
Internet: www. st-hedwig-rödental.de
Mail: ssb.coburg-stadt-und-land@erzbistum-bamberg.de

Sonntag, 12.02.  09:00 Uhr Eucharistiefeier, Dörfles-Esbach
Sonntag, 12.02.  10:45 Uhr Eucharistiefeier 
Dienstag, 14.02.  19:30 Uhr Kirchenchorprobe 
Donnerstag, 16.02. 09:00 Uhr Eucharistiefeier 
Donnerstag, 16.02. 19:00 Uhr Sitzung des Pfarrgemeinderats 
Sonntag, 19.02.  09:00 Uhr Eucharistiefeier, Dörfles-Esbach
Sonntag, 19.02.  10:45 Uhr Eucharistiefeier 
Sonntag, 19.02.  10:45 Uhr Faschings-Kinder-Kirche - bitte verkleidet kommen 
Dienstag, 21.02.  19:30 Uhr Kirchenchorprobe 
Mittwoch, 22.02.  19:30 Uhr Eucharistiefeier mit Auflegung des Aschekreuzes
Donnerstag, 23.02. 09:00 Uhr Eucharistiefeier 
Sonntag, 26.02.  09:00 Uhr Eucharistiefeier, Dörfles-Esbach
Sonntag,  26.02.  10:45 Uhr Eucharistiefeier 

Albert
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Für uns alle noch unfassbar und viel zu schnell mussten
wir Abschied nehmen von unserer Ehefrau, Mama,

Schwiegermutter, Oma, Schwester und Tante

In ewiger Liebe und Dankbarkeit:
Peter

Isabell mit Thorsten und Emma
Rosi mit Till und Anne

Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
aus dem wir nicht vertrieben werden können.

Jean Paul

Rödental - Mönchröden, im Januar 2023

Wir haben in aller Stille Abschied genommen.
Für bereits erwiesene und noch zugedachte Anteilnahme danken wir herzlich,
bitten jedoch von persönlichen Beileidsbekundungen abzusehen.

Christine
Wagner

* 27.09.1952 † 21.01.2023geb. Weiß

Albert 11. Februar 2023
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Wenn die Kraft zu Ende geht, gibt Gott die Erlösung.

Wir werden dich nie vergessen:
Deine Hanni

Deine Dagmar
Deine Svenja und Marcel mit Liam

Charlotte Schleicher mit Familie
sowie alle Anverwandten und Freunde

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann,
guten Vater, Opa, Uropa und Bruder

Rödental - Mönchröden, im Januar 2023

Von Beileidsbekundungen bitten wir höflichst Abstand zu nehmen.

Fritz Heublein
* 25.08.1935 † 26.01.2023

Und meine Seele
spannte weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,

als flöge sie nach Haus.
Joseph von Eichendorff

Wir werden Dich nie vergessen:
Deine Ehefrau

Deine Kinder und Enkelkinder

Völlig unerwartet mussten wir
in Liebe und Dankbarkeit Abschied nehmen

von meinem lieben Ehemann,
unserem liebevollen Papa,

Opa und Bruder

Rödental - Oeslau, im Januar 2023

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.

Vladimir Savkin
* 01.02.1956 † 21.01.2023

Albert
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Stellenmarkt

Wir suchen Verstärkung!

Küchenhilfe/Spülkraft M|W|D
Teilzeit ca. 25 Stunden die Woche

Mittwoch bis Samstag 17 bis 21.30 Uhr & Sonntags 11 bis 18 Uhr

Chef de Rang-Stationskellner m|w|d
Minijob - 520 € Basis oder Teilzeit

Aushilfe im Service (Theke) m|w|d
Minijob - 520 € Basis

Was haben wir Dir zu bieten:
- familiäres Arbeiten in einem herzlichen Team

- feste Ruhetage (Mo & Di) und Betriebsferien (3x im Jahr)
- keine Nachtarbeit (schließen 22 Uhr, Sonntags um  17 Uhr) und kein Homeoffice ��
- coole Personalausflüge, Mitarbeiterfeste und natürlich die besten Gäste der Welt !!!

Na neugierig geworden?
Wir freuen uns über deine Bewerbung per E-Mail info@restaurant-froschgrundsee.de

oder Telefon 09563 8013 | weitere Infos unter www.restaurant-froschgrundsee.de

SEI DABEI IN COBURG

   
  p e r s o n a l @ f a z m e d . d e    0 3 6 7 5  8 2 6 7 5 2 1 7 

PRAXISANLEITUNG-
Pflegefachkraft 
(m/w/d)

Wir bieten Dir eine  
ausgewogene Dienstplanung,  
welche Dir ermöglicht, die  
Aufmerksamkeit für die Ausbildung 
deiner Azubis nicht zu verlieren.

     Coburg

Wir zahlen nach TVöD-P!
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32



Mit technischen Spitzenleistungen gestaltet die Wöhner-Gruppe seit 90 Jahren die Zukunft der Energieverteilung, Steuerungstechnik und 
der erneuerbaren Energien. Wöhner steht für Kompetenz im Bereich der Sammelschienen-Systemtechnik, richtungsweisende 
Technologien und herausragenden Support. Wöhner bietet Sicherungstechnik nach weltweiten Standards als Systemlösung und 
Aufbaukomponenten an. Mit 12 Tochtergesellschaften und einem flächendeckenden Vertreternetz stehen in über 80 Ländern kompetente 
Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Das moderne Familienunternehmen mit Hauptsitz in Oberfranken / Deutschland beschäftigt 
weltweit derzeit 380 Mitarbeiter und erzielte 2021 einen Umsatz von rund 114 Mio. Euro. 

Für unseren Standort in Rödental suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Operativen Einkäufer (m/w/d) 

Was Sie erwartet 
• Beschaffungsdisposition: Bedarfsermittlung, -planung, -kontrolle und Bestellabwicklung 
• Prüfung und Erfassung von Auftragsbestätigungen sowie die Überwachung von Lieferterminen 
• Einleitung von Maßnahmen bei Reklamationen 
• Verhandlung von Materialpreisen und Leistungen innerhalb festgelegter Wertgrenzen 
• Bestandsverantwortung und somit Festlegung und Überwachung von Lagerbeständen, Sicherheitsbeständen und Reichweiten 

entsprechend der jeweils aktuellen Bedarfs-/Bestandssituation 

Was Sie mitbringen 
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung / Fachwirt oder Betriebswirt, relevanter Berufserfahrung  
• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen 
• Ausgeprägte Kontaktstärke und Teamfähigkeit 
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Routinierter Umgang mit MS-Office und ERP-Systemen 

Was wir Ihnen bieten 
• Einen namhaften, leistungsstarken und innovativen Arbeitgeber 
• Ein vielfältiges Aufgabenspektrum und hohen Gestaltungsspielraum 
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
• Leistungsgerechte Vergütung 
• 30 Tage Urlaub, eine 40-Stunden-Woche 
• Zuschuss zu KITA-Gebühren bis zu 200€ monatlich pro Kind 
• Homeoffice Möglichkeit mit Laptop, Bildschirm und IPhone 
• vermögenswirksame Leistungen mit Arbeitgeberzuschuss 
• betriebliche Altersversorgung mit Arbeitgeberzuschuss 
• Vergünstigungen bei Partnerunternehmen und Kooperationspartnern über Corporate Benefits 
• Möglichkeit zum Dienstrad-Leasing 

Schon gespannt? 
Dann machen Sie den ersten Schritt und schicken Ihre Bewerbung an: welcome@woehner.de 
Für Rückfragen steht Ihnen unser Leiter HR, Herr Bock, unter 09563 751-123 – sowie unsere Mitarbeiterin HR, Frau Schäftlein, unter 
09563 751-132, gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Wöhner GmbH & Co. KG 
Human Resources  
Mönchrödener Str. 10 
96472 Rödental 
Tel.: +49 (0) 9563 751-211 
Fax: +49 (0) 9563 751-131
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Das eindrucksvollste 
Bild Rödentals? 

Wir freuen uns weiterhin über Ihre schönsten 
Fotos aus Rödental, senden Sie uns gerne Ihr Bild an:

fotowettbewerb@roedental.de 

und gewinnen Sie die Titelseite des Alberts, eine kleine 
Aufmerksamkeit von uns und die Herzen der Rödentaler!

Viel Spaß beim Fotografieren - wir sind gespannt auf Ihre 
Impressionen!

Die Tafel Coburg sucht Sie

Getreu dem Tafel-Gedanken „Nicht alle 
Menschen haben ihr täglich Brot – und 
dennoch gibt es Lebensmittel im Über-
fl uss“, bemühen sich die Tafeln um einen 
Ausgleich – mit ehrenamtlichen Helfern, 
für die Bedürftigen ihrer Stadt.

Und genau diese ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
werden jetzt gesucht!

Helfen Sie montags oder dienstags beim Sortieren oder mittwochs bei der Ausgabe der 
Lebensmittel mit. Sie fahren gerne und gut Auto? Dann werden Sie für einige Stunden 
in der Woche der Fahrer unseres Mercedes Sprinter (3,5 to).

Aber auch Lebensmittelhändler sind gesucht, die bereit sind, qualitativ einwand-
freie Nahrungsmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden können, 
der Tafel zur Verfügung zu stellen. 

Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, dann freuen wir uns sehr, von Ihnen zu hören. 

Melden Sie sich einfach direkt bei der

Tafel Coburg e.V. in der Rodacher Str. 63 in 96450 Coburg

oder telefonisch unter 09561/9829335 

oder per Mail an kontakt@coburger-tafel.de

Alle Infos fi nden Sie auch im Internet unter www.tafel-coburg.de

Viele liebe Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Sie!

Klemens Brönner
Handwerkmeister
Rödental, Tel : 09563-726662
Mobil : 0151 190 80 344
Wohnungsrenovierungen
Um - Ausbau / Altbausanierung
Trockenbau, Putz, Pflaster
Gartenwege, Mauern, Terrassen
Maurer - Betonarbeiten, Treppen

, Sandleite 15

 www.wm-aw.de
03944 - 36160

WWir kaufenir kaufen  
WohnmobileWohnmobile  ++  WohnwagenWohnwagen

QR-Code
scannen
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Öffnungszeiten
Täglich von 11.30 bis 14.00 Uhr
und von 17.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag bis 21.00 Uhr
Mittwoch Ruhetag

Kronacher Str. 15 - 96472 Rödental
Telefon 09563/8070 
E-Mail: info@quovadis-roedental.de

bei Paolo Bleibt gesund!



 

Für die zahlreichen Glückwünsche, Blumen und Geschenke  

anlässlich meines 

    8800..  GGeebbuurrttssttaaggeess 
möchte ich mich bei allen Gratulantinnen und Gratulanten 

bedanken. Ich habe mich sehr darüber gefreut! 

Mein besonderer Dank gilt meinen Kindern und Enkeln 

Christine Friedrich mit Familie und 

Sabine Wöhner mit Familie 

für die Gestaltung und Ausrichtung meiner Geburtstagsfeier. 

 

Diethard Walter       Januar 2023 

15 % des Verkaufserlöses 
werden für soziale Zwecke 

gespendet.

Kaffee 
& Kuchen

Samstag, 11. März 2023 
9:00 – 13:00 Uhr

in der Schulturnhalle Einberg

Für werdende Mamas mit einer Begleitperson 
gegen Vorlage des Mutterpasses Einlass ab 8:30 Uhr

Angeboten werden: 
Kinderkleidung Frühjahr/Sommer, Schuhe,
alles rund um die Schwangerschaft, Umstands-

mode, Babyausstattung, Spielwaren, Kinder- 
wagen, Buggys, Fahrzeuge, Autositze etc.

- einfach ALLES für und von Kindern -

HELFER GESUCHT !!!

Wer gerne helfen möchte, kann sich 
anmelden: sandra.weber68@gmx.de

(Wer schon einmal geholfen hat, 
wird automatisch kontaktiert.)

ALS VERkäUFER MiTMACHEn: 
Sie benötigen eine Verkaufsnummer dafür.

Diese können Sie telefonisch reservieren am:

Freitag, 24.02.2023 ab 17:00 Uhr
Basar-Handy: 0170/5948635 (keine SMS)

(solange Vorrat reicht)

Second-Hand-Basar 
„Rund ums Kind“
der Kirchengemeinde St. Marien, Rödental-Einberg

Albert
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Öffnungszeiten Zweckverband
Zulassungsstelle Coburg
Montag  07.30 bis 16.00 Uhr
Dienstag  07.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 07.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 07.30 bis 17.30 Uhr
Freitag  07.30 bis 12.00 Uhr
Telefon  09561/514-9595

Wilhelm-Ruß-Str. 5, 96450 Coburg 

Führerscheinstelle
Telefon  09561/514-9550
       

Naturkundemuseum Coburg

Öffnungszeiten:
täglich geöffnet von 09.00 bis 17.00 Uhr

Telefon  09561/808120
E-Mail  info@naturkunde-museum-coburg.de
Internet  www.naturkunde-museum-coburg.de

Park 6, 96450 Coburg
       

ÖFFNUNGSZEITEN
Bürgerservice im Landratsamt Coburg

Montag  07:30 - 16:30 Uhr
Dienstag  07:30 - 16:30 Uhr
Mittwoch 07:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 07:30 - 17:30 Uhr
Freitag  07:30 - 12:30 Uhr

Telefon:  09561/514-0
       

Impressum 
und Kontakt •

Albert - Amtsblatt der Stadt Rödental
Mail: amtsblatt@roedental.de

Nächste Ausgabe erscheint: Samstag, 25.02.2023
Redaktionsschluss: Montag, 13.02.2023 
Anzeigen können unter folgendem Link veröffentlicht 
werden: www.albertmagazin.de

Bei Fragen rund um www.albertmagazin.de klicken Sie 
bitte auf die Schaltfläche „Hilfe“.

Herausgeber: 
Stadt Rödental
Bürgerplatz 1 
96472 Rödental

Erscheinungsweise: zweimal pro Monat
Bezugspreis: kostenlos
Auflage: 5700 Stück

Gestaltung und Layout:
HUB633.CREATIVE
96472 Rödental
Druck: DCT GmbH
Verteilung: 
Deutsche Post

Anzeigen und Meldungen nach Redaktionsschluss 
werden nicht mehr berücksichtigt.
       

Öffnungszeiten

Kunstsammlungen der Veste Coburg, 
Telefon: 09561 879-0

8. November 2022 bis 31. März 2023: 
Dienstag bis Sonntag, 13 bis 16 Uhr.

Am Faschingsdienstag, 21. Februar 2023 ist geschlossen.

Schließung der Burghöfe von April bis Oktober um 18.30 Uhr und 
von November bis März um 17.30 Uhr.

Mit dem Ticket der Kunstsammlungen gelangen Sie über ein 
Drehkreuz auf die Gedeckte Batterie in die Artillerieausstellung.

Alle Eintrittskarten für die Kunstsammlungen der Veste Coburg 
sind innerhalb von 4 Wochen auch für den Besuch des Europäi-
schen Museums für Modernes Glas in Rödental gültig.

Schloss Ehrenburg, 
96450 Coburg, Tel. 09561 80880

April-3. Oktober: 9-18 Uhr (letzte Führung 17 Uhr)
4. Oktober-März: 10-16 Uhr (letzte Führung 15 Uhr)
Montag geschlossen
(außer: 6. Januar, Ostermontag, Pfingstmontag)
       

Veste Coburg

8. November 2022 bis 31. März 2023: 
Dienstag bis Sonntag 13.00 bis 16.00 Uhr

Am Faschingsdienstag, 21. Februar 2023 ist geschlossen.

Schließung der Burghöfe von April bis Oktober um 18.30 Uhr 
und von November bis März um 17.30 Uhr.

Alle Eintrittskarten für die Kunstsammlungen der Veste Co-
burg sind innerhalb von 4 Wochen auch für den Besuch des 
Europäischen Museums für Modernes Glas in Rödental gültig.
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Hospizverein Coburg e. V.
Bahnhofstraße 36
D - 96450 Coburg
 
Tel.: 09561 – 790533
Fax.: 09561 – 790544
 
eMail: mail@hospizverein-coburg.de
Internet: https://www.hospizvereincoburg.de

Trauercafé:
15.02.2023 um 15.00 Uhr
 
Trauercafé in Rödental, Seniorenbüro Rödental, Schlesierstr. 20:
22.02.2023 um 15.30 Uhr
 
Trauergruppe für jüngere Trauernde:
13.02.2023 um 18.00 Uhr
 
Trauergruppe für Frauen:
28.02.2023 um 10.00 Uhr
 
Trauergruppe in Bad Rodach, AWO Treff, Kirchgasse 4:
15.02.2023 um 17.00 Uhr
 
Eine Teilnahme an allen Terminen ist nur nach vorheriger Anmel-
dung möglich.
       

Schule ist langweilig? Nicht bei uns!
Die Realschule Neustadt stellt sich vor.  

Für interessierte Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstu-
fe der Grundschulen und der 5. Jahrgangsstufe an Mittelschulen 
öffnet am Freitag, den 17.03.2023 die Staatliche Realschule Neu-
stadt bei Coburg ihre Türen und lädt zu einem Kennenlern- und 
Informationsnachmittag ein. 

Eingeladen sind um 

• 15:30 Uhr alle Kinder aus Neustadter Schulen, Schulen 
 aus Ebersdorf, Mitwitz
• 17:30 Uhr alle Kinder aus Rödentaler Schulen und aus 
 Schulen in Weidhausen und Sonnefeld 

Dabei werden Sie als Eltern über die wichtigsten Eckpunkte 
informiert: Unter anderem erhalten Sie einen Einblick in das 
Schulleben, den Fächerkanon, die Wahlpflichtfächergruppen, 
die Stundenverteilung sowie berufliche und weitere schulische 
Möglichkeiten nach dem Erwerb des Realschulabschlusses. Zu-
dem wird sich das Personal der Nachmittagsbetreuung vorstel-
len und das Konzept erläutern. 
Für Ihre individuellen Fragen steht Ihnen gerne die Schulleitung 
zur Verfügung. Außerdem begrüßen Sie Lehrerinnen und Lehrer 
der Realschule Neustadt zu einem ersten Kennenlernen. 

Für die Schülerinnen und Schüler gibt es in der Zwischenzeit 
viel zu entdecken und zu erleben! Die Kinder werden durch die 
Schule geführt und lernen so unsere Schule, die Lehrerinnen und 
Lehrer und unser Konzept kennen. 
Verschiedene Fächer stellen sich vor und unsere Schulgemeinde 
freut sich darauf, mit interessanten Präsentationen und span-
nenden Experimenten alle zum Staunen zu bringen. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Real-
schule unter www.rsnec.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und auf Sie.
       

Der Sprechtag des Bezirks Oberfranken 
findet am Dienstag, 28. Februar 2023 von 9 bis 12 Uhr und von 
12:30 Uhr bis 16 Uhr im Pflegestützpunkt Coburg statt.

Oberer Bürglaß 1, 96450 Coburg
Zimmer E01/02, Termine nur nach telefonischer Anmeldung un-
ter 0921 7846-3201.

Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige aus Stadt 
und Landkreis Coburg haben die Möglichkeit, mit einem sach-
kundigen Mitarbeiter des Bezirks ihre persönlichen Anliegen zu 
besprechen.
       

Lösung unseres Kinderrätsels:
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
Staatliche Realschule Coburg I 

Aufnahme zum Schuljahr 2023/2024 

I. Anmeldung/Aufnahme in die 5. Jahrgangsstufe 
1. Informationsabend der Staatlichen Realschule Coburg I, Glockenberg 33 (am oberen Friedhof) 

Donnerstag, 09. März 2023, von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
in der Pausenhalle. 

2. Anmeldungen für die 5. Jahrgangsstufe ab  
Montag, 08. Mai bis Freitag, 12. Mai 2023 

Online-Anmeldung ist möglich!! 

Öffnungszeiten Sekretariat: 7.30 bis 16.00 Uhr, Freitag bis 13.00 Uhr  

     3. 
a) Eine Anmeldung kann erfolgen für Grundschüler der 4. Jahrgangsstufe aus Stadt und Landkreis Coburg, soweit sie am 31. August 2023 

noch nicht 12 Jahre alt sind, unabhängig davon, ob sie am Probeunterricht teilnehmen oder nicht, und eventuell entsprechend Gymnasiasten. 

b) Ohne Probeunterricht aufgenommen werden in die 5. Klasse Schüler/innen der Grundschule, wenn der Notenwert im Übertrittszeugnis der 
relevanten Fächer aus der 4. Jgst. mindestens 2,66 beträgt. 
Übertrittsgutachten: „Für den Besuch einer Realschule geeignet“. 

c) Nach bestandenem Probeunterricht aufgenommen werden Schüler/innen der Grundschule mit schlechteren Notenwerten ab 3,00 
Übertrittsgutachten: „Für den Besuch einer Mittelschule geeignet“ 

d) Der Probeunterricht findet am 

Dienstag, 16. Mai 2023, 
Mittwoch, 17. Mai 2023 und am 
Freitag, 19. Mai 2023 jeweils ab 08.00 Uhr statt. 
Bei Erkrankung ist noch am gleichen Tag ein schul- oder amtsärztliches Attest vorzulegen. Dann kann der Probeunterricht am Donnerstag, 07. 
September 2023 und Freitag, 08. September 2023, nachgeholt werden. – Über das Ergebnis des Probeunterrichts erfolgt schriftliche Mitteilung. 

e) Eine Voranmeldung kann erfolgen und ist erwünscht für Schüler, die die 5. Jahrgangsstufe einer Mittelschule besuchen. Hierfür ist das 
Zwischenzeugnis vorzulegen. Die endgültige Anmeldung erfolgt mit dem Jahreszeugnis in der ersten Ferienwoche, wenn in den Fächern D und 
M der Notenwert mindestens 2,5 beträgt. Liegt der Notenwert über 2,5 ist kein Übertritt möglich. Es findet kein Probeunterricht statt. 

II. Anmeldung/Aufnahme in eine höhere Jahrgangsstufe 
Für Gymnasiasten sowie für Mittelschüler, die in die 6. bis 10. Klasse der Realschule übertreten wollen, findet die Voranmeldung in der Zeit von Montag, 08. Mai 
bis Freitag, 12. Mai 2023 statt. 
Die endgültige Anmeldung dieser Schüler erfolgt nach Vorlage des Jahreszeugnisses in der ersten Ferienwoche. 

a) Es können angemeldet werden: Schüler/innen der Gymnasien und Mittelschule (M-Zug). Die Aufnahme in die 6. bis 10. Klasse der Realschule erfolgt nach 
Sonderberatung.  

b) Aufgenommen werden Schüler/innen,  
- die die entsprechende Vorrückungserlaubnis am Gymnasium erhalten oder in den Fächern (D, M, E/and. Sprache) jeweils mindestens ausreichende 

Leistungen (=4) erzielt haben.  

- die in Deutsch, Mathematik und Englisch an der Mittelschule gute Leistungen erzielt (Notendurchschnitt 2,0) oder das Klassenziel der M-Klasse mit 
gutem Erfolg erreicht haben.  

- die eine Aufnahmeprüfung bestanden haben. 

c) Aufnahmeprüfung von Donnerstag, 07. September bis Freitag, 08. September 2023, jeweils ab 9.00 Uhr (bzw. bei Bedarf eigene Zusatztermine).  

d) Über das Ergebnis des Probeunterrichts erfolgt schriftliche Mitteilung per Post.  

III. Aufnahmeunterlagen 
Geburtsurkunde (nur zur Einsichtnahme), Übertrittszeugnis bzw. bei Voranmeldung letztes Zwischenzeugnis, Sorgerechtsbescheid bei Kindern aus geschiedenen 
Ehen (nur zur Einsichtnahme), ggf. Bescheid über die Bewilligung von Maßnahmen aufgrund einer Lese-Rechtschreibstörung, Nachweis über Masernimpfung.  

Informationen finden Sie im Internet unter: www.rscoburg1.de  →Service & Info →Eltern 
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Das Leben hat viele Seiten: 
Freude, Trauer, Glück, Schmerz. 

Oft liegen nur wenige Tage dazwischen. 
Wir sind für Sie da, 

wenn Sie unsere Hilfe brauchen.

Bgm.-F.-Fischer-Str. 5, 96472 Rödental

Telefon 09563/6107  
E-Mail: bestattungsinstitut-mayer@web.de

www.bestattungsinstitut-mayer.de   

Bestattungstradition seit  50 Jahren

Eingang Bürgerplatz

            

Jetzt noch schneller informiert mit dem Kommunenfunk der Stadt Rödental 

Über diese Plattform bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich zu verschiedenen aktuellen Themen in und über Rödental informieren zu lassen. 
Sie können dabei selbst bestimmen, über welche Themenbereiche, wie oft und auf welche Weise Sie Informationen erhalten möchten. 
Als Kommunikationskanäle stehen Ihnen derzeit E-Mail, der Telegram-Messenger sowie der Threema-Messenger zur freien Verfügung - erhalten Sie die 
gewünschten Informationen also entweder zu Hause am PC/Notebook oder über den Download der entsprechenden Apps als „Push-Nachricht" auf Ihrem 
Smartphone. 
Registrieren Sie sich hier auf roedental.kommunenfunk.de. 
Entscheiden Sie sich für einen oder mehrere Kommunikationskanäle (per E-Mail, Threema-Messenger oder Telegram-Messenger). 
Legen Sie fest, in welchen Intervallen Sie benachrichtigt werden möchten. 
Wählen Sie die für sich interessanten Themenbereiche aus. 

Und schon kann's losgehen! 

Direkt zur Registrierung mit QR-Code 

roedental.kommunenfunk.de 

Sie sind ein Verein, eine Organisation oder ein Verband und möchten Hinweise auf Veranstaltungen, Termine oder ähnliches im Kommunenfunk veröffentlichen? 
Dann mailen Sie uns einen kurzen Text - gerne auch mit einem Plakat oder Flyer - unter Angabe des Veröffentlichungsdatums. 
Senden Sie Ihre Meldungen an: 
kommunenfunk@roedental.de 
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Coburg und Umgebung



Öffnungszeiten
und Telefonnummern  •

    Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten!

Rathaus Stadt Rödental

Montag   07.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Dienstag  07.30 bis 12.00 Uhr
Mittwoch  07.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Donnerstag  07.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Freitag   07.30 bis 12.00 Uhr
Telefon  09563/96-0 
Fax  09563/96-49
E-Mail  info@roedental.de
Internet  www.roedental.de
       

Stadtwerke Rödental
Montag   07.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Dienstag  07.30 bis 12.00 Uhr
Mittwoch  07.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Donnerstag  07.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Freitag   07.30 bis 12.00 Uhr
Telefon  09563/51 333 - 0
Fax  09563/51 333 - 59
Servicecenter 09563/51 333 - 30
Fax Servicecent. 09563/51 333 - 39
E-Mail  info@stadtwerke-roedental.de
Internet  www.stadtwerke-roedental.de

RUFBEREITSCHAFT außerhalb der Dienstzeiten:
TV-/Stromversorgung 0171 863 76 07
Wasserversorgung 0171 863 76 08
Abwasserentsorgung 0171 863 76 09
       
Bayernwerk Störungs-Nr. bei Gasgeruch 09 41 - 28 00 33 55 
Bayernwerk Technischer Kundenservice 09 41 - 28 00 33 11
       
Störungsmeldung Internet
süc//dacor 09561 9762111
       

Straßenwinterdienst
Rufbereitschaft Straßendienst
Telefon: 0171/365 55 51
       

Heinrich-Schaumberger-Bibliothek

Montag     14:00 – 17:00
Dienstag    14:00 – 18:00
Mittwoch 09:00 – 11:00 14:00 – 18:00
Donnerstag 09:00 – 11:00 14:00 - -18:00
Freitag    14:00 – 16:00
Samstag  09:00 – 12:00

Tel.: 09563-9636  Fax: 09563-9649
Homepage: www.roedental-stadtbuecherei.de
eMail: buecherei@roedental.de
       

Wichtige Telefonnummern:

Hallenbad Rödental und Sauna   3099930 
AWO-Seniorenzentrum    7454-0
Seniorenwohnzentrum „Am Bürgerplatz“  3097-0
AWO Treff am Bürgerplatz       726672
Grundschule Rödental-Einberg                      1473
Grundschule Rödental-Mönchröden              8225
Grundschule Rödental-Mitte                          7417-0
Mittelschule Rödental-Oeslau                       721218
Schülerhort Rödental St. Hedwig   4284 
Lienhard-Fuchs-Kindertagesstätte Oeslau  6383 
Kindergarten Mönchröden   6194
Fritz-Anke-Kindergarten Oeslau   8660
Kindergarten St. Marien    2711
Kindergarten Oberwohlsbach   3567
Kindergarten St. Johannis    6869
BRK-Kindergarten Rut Stocke  509444
BRK-Kinderkrippe „Gänseblümchen“ 7580034
BRK-Sozialstation    8888
BRK-Bereitschaft Rödental Einberg, 
Herr André Klink    0171/5363247 
BRK-Bereitschaft Rödental Froschgrund, 
Frau Yvonne Schüppler   0176/38171497 
BRK-Wasserwacht, Frau Petra Philipp  0176/23608261 
BRK-Rettungsdienst    112
Freiwillige Feuerwehr Rödental     0151/56852054 

Notfallnummern

Polizei, Überfall, Verkehrsunfall   110
Feuerwehr     112
Rettungsdienst, Erste Hilfe, Krankentransport 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117
Ärztenotruf Bayern   01805 191212
Telefonseelsorge    0800 1110111
     0800 1110222
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“   08000-116016
Kindertelefon gegen Kummer  0800 1110333
Elterntelefon gegen Kummer  0800 1110550
Giftnotruf Bayern   089 19240
Tierschutznotruf    0700 58585810
Sperrnotruf (Karten & elektronische Berechtigungen)  116 116
       

Zahnärztlicher Notfalldienst

Die für den Notdienst eingteilten Zahnärzte der Region können 
künftig über www.notdienst-zahn.de ermittelt oder über die 
Notdienst-Tonbandansage abgehört werden (dazu bitte Tel.-Nr. 
0921-761647 wählen).
       

Apothekendienst
erreichbar unter:
Internet  www.lak-bayern.notdienst-portal.de
Telefon  0800 00 22 8 33
       


